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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Hitze, Starkregen, Überschwemmungen – wir spüren die Auswirkun-
gen des Klimawandels immer deutlicher in unserem Alltag. Auch 
Fachleute bestätigen, solche Extremwetterlagen werden sich häufen. 
Mehr Klimaschutz, mehr Investitionen in Klimaanpassung – das ist 
unsere Elementarversicherung als Gesellschaft. Wenn wir auf allen 
Ebenen zusammenarbeiten und resiliente Infrastrukturen schaffen, 
verhindern wir, dass der Klimawandel unser Fundament angreift. 

Mit der geplanten Anpassung unseres Klima-
schutz- und Klimawandelanpassungsgeset-
zes setzen wir wichtige Vorgaben der EU und 
des Bundes um. Diese unterstützen unsere 
Klimaziele durch einen effizienten Energie-
einsatz, eine kommunale und klimafreund-
liche Wärmeplanung sowie Anpassungen an 
den Klimawandel. Viele dieser Regelungen 
richten sich dabei insbesondere an unsere 
Kommunen im Land. Beim Klimaschutz und 
der Energiewende haben Städte, Gemein-
den und Landkreise eine Schlüsselrolle. Sie 
können Maßnahmen in ihren eigenen Hand-
lungsbereichen umsetzen und zugleich als 
Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger die-
nen. Um Kommunen bei ihren Klimaschutz-
anstrengungen zu unterstützen, arbeitet das 
Land kontinuierlich im Rahmen des Klima-
schutzpaktes mit den kommunalen Landes-
verbänden zusammen. Dabei sind auch die 
Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem 
vorliegenden Kurzbericht Grundlage für Maß-
nahmen im kommunalen Klimaschutz.

Der neue Kurzbericht kommunaler Klima-
schutz bietet einen umfassenden Überblick 
über den aktuellen Stand und die Entwick-
lungen des kommunalen Klimaschutzes.  
Er enthält wichtige Handlungsempfehlungen 
für politische Entscheidungsträgerinnen und 

-träger. Anhand fundierter Daten gibt der 
Bericht Hinweise zu Fragen wie den notwen-
digen Rahmenbedingungen für den kommu-
nalen Klimaschutz, zu Fortschritten bei den 
Klimaschutzbemühungen der Kommunen 
sowie zum Abruf von Bundes- und Landes-
förderungen.

Der Bericht bietet damit die Möglichkeit, 
kommunale Potenziale zu heben, voneinan-
der zu lernen und Lücken zu erkennen, mit 
dem Ziel, weitere Klimaschutzmaßnahmen 
anzustoßen und die Umsetzung zu be-
schleunigen.

Ich danke der KEA Klimaschutz- und Energie-
agentur Baden-Württemberg für die Entwick-
lung und Erstellung des Kurzberichts sowie 
für ihren großen Einsatz für den kommuna-
len Klimaschutz.  

Ministerin Thekla 
Walker MdL 
Ministerium für 
Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg
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Viele Ereignisse der vergangenen Jahre und Monate haben gezeigt, 
wie wichtig eine resiliente Energieversorgung, eine starke regionale 
Wertschöpfung und finanzielle Entlastungen kommunaler Haushalte 
sind. Klimaschutzmaßnahmen tragen erheblich zu alldem bei. 

Eine erhöhte Energieeffizienz verringert die 
Abhängigkeit von Energieimporten und die 
Auswirkungen von Preisschwankungen. Die 
Energiebereitstellung aus lokalen erneuerba-
ren Energiequellen reduziert ebenso die Ab-
hängigkeit von Energieimporten und steigert 
zudem die regionale Wertschöpfung. Klima-
schutzmaßnahmen dienen daher nicht nur 
dazu, der globalen Verantwortung gerecht zu 
werden, sondern auch der geostrategischen 
und wirtschaftlichen Sicherheit. In heraus-
fordernden Zeiten ist es also umso wichtiger, 
dass auch die Kommunen im Land weiterhin 
in Klimaschutz investieren. 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg hat 
die KEA-BW erstmalig damit beauftragt, 
einen Bericht mit Bewertungen und Hand-
lungsempfehlungen für Land und Kommu-
nen zu erstellen. Wir bringen dafür gerne 
unsere langjährige Expertise und Erfahrung, 
Anregungen aus unseren Netzwerken, 
sowie Datenanalysen ein. Letztere beruhen 
auf den Statusberichten 2018 – 2022 und 

der neuesten Aktualisierung zum Stichtag 
31.12.2023. Daraus stehen Analysen auf 
Landkreis- und auf Gemeindeebene zur Ver-
fügung. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn 
Sie an solchen Auswertungen interessiert 
sind. Die Datenaufbereitungen, die Sie bisher 
aus dem Statusbericht kommunaler Klima-
schutz gewohnt sind, finden Sie in einer 
separaten Veröffentlichung.

Nicht Teil dieses Berichts ist das Thema Mo-
bilität, das Sie im Statusbericht nachhaltige 
Mobilität finden. In den weiteren Handlungs-
feldern haben wir rund 40 Handlungsempfeh-
lungen zusammengestellt. Falls Sie dennoch 
Aspekte vermissen, freuen wir uns über Ihre 
Anregungen. Wir bedanken uns beim Umwelt-
ministerium für die Möglichkeit der Erstellung 
des Kurzberichts kommunaler Klimaschutz. 
Dieser erlaubt uns, Empfehlungen über den 
direkten Austausch mit dem Ministerium 
hinaus darzustellen und unterstreicht die 
Bedeutung von Transparenz und ressortüber-
greifendem Handeln im Klimaschutz.

 

Prof. Dr.-Ing. Martina 
Hofmann  
Geschäftsführung der 
KEA Klimaschutz- und 
Energieagentur Baden-
Württemberg GmbH

Dr.-Ing. Volker Kienzlen 
Geschäftsführung der 
KEA Klimaschutz- und 
Energieagentur Baden-
Württemberg GmbH
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Zusammenfassung 

Menschliche Aktivitäten haben bereits zu 
einer beträchtlichen Erderwärmung ge-
führt. Um die schädlichen Auswirkungen zu 
begrenzen, gibt es eine Vielzahl von Aktivi-
täten auf allen politischen Ebenen – von der 
internationalen Staatengemeinschaft bis 
zu den Kommunen. Letztere können einen 
substanziellen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten: Etwa ein Siebtel der CO2-Emissio-
nen in Deutschland befindet sich im kom-
munalen Einflussbereich. Der kommunale 
Klimaschutz in Baden-Württemberg ist sehr 
vielfältig und unterliegt einem steten Wandel. 
Dies ergibt sich aus der Komplexität und 
Größe der Aufgabe, wechselnden Rahmen-
bedingungen sowie dem Handlungsdruck 
durch den fortschreitenden Klimawandel. 
Grundsätzlich lassen sich zwei Zielbilder 
unterscheiden, auf die Kommunen hinwirken 
können: die klimaneutrale Kommunalver-
waltung und die klimaneutrale Gesamt-
kommune. Auf ersteres können Kommunen 
hinarbeiten, indem sie die eigenen Energie-
bedarfe reduzieren und aus erneuerbaren 
Quellen decken. So gehen sie auch für Dritte 
als Vorbilder voran. Bei der Versorgung 
der Einwohnenden etwa in den Bereichen 
Energie, (Ab-)Wasser oder ÖPNV verfügen 
Kommunen und ihre Betriebe über klima-
freundliche Gestaltungsmöglichkeiten. Durch 
entsprechende Planung und Regulierung 
können Kommunen Klimaschutz auf ihrer 
Gemarkung vorantreiben. Ebenso eignen 
sich Beratungs- und Unterstützungsange-
bote zu diesem Zweck. Bei alledem müssen 
Kommunen die europäischen, bundes- und 
landesspezifischen Rahmenbedingungen 
sowie Klimaschutzziele berücksichtigen. So 
strebt Baden-Württemberg Klimaneutrali-
tät im Jahr 2040 an. Im Bericht werden die 
zentralen Handlungsfelder des kommunalen 
Klimaschutzes, ausgenommen Mobilität, 
beleuchtet. Informationen zu diesem Thema 
sind im Statusbericht nachhaltige Mobilität 
der KEA-BW zu finden.

Der Ausbau Erneuerbarer Energien erlebt 
große Dynamik. Während beim Ausbau der 
Photovoltaik bereits beträchtliche Erfolge 
erzielt werden, besteht in Bezug auf die 
Windkraft berechtigte Hoffnung, dass die 
Reformen auf Bundes- und Landesebene 
bald Früchte tragen. Für die Kommunen gilt 
es, sich aktiv in diesen Prozess einzubringen, 
um energiepolitisch wie finanziell vom Aus-
bau zu profitieren. In Bezug auf die Wärme-
versorgung sind einige Kommunen bereits 
weit fortgeschritten mit der kommunalen 
Wärmeplanung, in vielen kleineren Kommu-
nen startet der Planungsprozess. Der Ausbau 
von Wärmenetzen läuft an und dürfte in den 
kommenden Jahren noch beträchtlich zuneh-
men. Ob dies auch für dezentrale Lösungen 
wie Wärmepumpen gilt, lässt sich noch nicht 
absehen. Erfolgsschlüssel für die Transfor-
mation der Energieversorgung sind die Beteili-
gung der Bevölkerung, Kommunikation und 
Beratung, sowie die Bewältigung des hohen 
Investitionsbedarfs. Kommunale Energiever-
sorgungsunternehmen, regionale Energie-
agenturen und Bürgerenergiegenossenschaf-
ten können dabei wichtige Rollen einnehmen 
und sollten weiter unterstützt werden.

Immer mehr Kommunen nehmen ihre 
Vorbildrolle aktiv an, indem sie dem Klima-
schutzpakt des Landes beitreten und sich so 
zum Ziel der klimaneutralen Kommunalver-
waltung bekennen. Das Klimaschutzperso-
nal in den Kommunen treibt die Umsetzung 
aktiv voran. Erfreulich wäre, wenn sich dabei 
auch die anderen Bereiche der kommunalen 
Verwaltung noch aktiver einbringen würden. 
Schließlich liegen große Aufgaben vor ihnen, 
die nur im Verbund gelöst werden können. 
Unterstützt werden die Kommunen von den 
regionalen Energieagenturen als Grund-
pfeiler des kommunalen Klimaschutzes. Eine 
verstetigte Finanzierung würde ihre Arbeit 
für die Kommunen deutlich erleichtern. 
Sie greifen Kommunen bei nahezu jedem 
Thema im kommunalen Klimaschutz unter 
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die Arme, z. B. bei der CO2-Bilanzierung oder 
der Erstellung von Klimaschutzkonzepten. 
In beiden Bereichen werden immer größe-
re geografische Abdeckungen erreicht. Es 
zeigt sich aber auch, dass gerade kleinere 
Kommunen mehr Unterstützung bei strate-
gischen Fragen zum Klimaschutz benötigen. 
Weitere personelle Unterstützung in Form 
von aufsuchender Beratung und ein passen-
des digitales Werkzeug könnten hier Abhilfe 
schaffen.

Bedeutende finanzielle und energetische 
Einsparpotenziale lassen sich mit kommu-
nalem Energiemanagement heben. Werk-
zeuge für ein systematisches kommunales 
Energiemanagement wie Kom.EMS können 
hierbei unterstützen und zur Qualitätssiche-
rung beitragen. Die Verpflichtung zur Mel-
dung von Energieverbräuchen gemäß § 18 
des Klimaschutz- und Klimawandelanpas-
sungsgesetzes Baden-Württemberg ist eine 
wichtige Grundlage für den Einstieg in das 
kommunale Energiemanagement. Allerdings 
bedarf es weiterer Aktivitäten, um noch mehr 
Kommunen zu Energiemanagement zu 
bewegen. Noch größere Einsparpotenziale 
lassen sich mit der Sanierung des kommu-
nalen Gebäudebestandes erschließen. Hier 
gilt es, den hohen Finanzierungsbedarf 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
fair aufzuteilen. Kommunen brauchen einen 
verlässlichen und unbürokratischen Zu-
gang zu Finanzmitteln. Großes Potenzial für 
eine nachhaltige Finanzierung hat auch das 
Energiespar-Contracting. Die Nutzung dieses 
Instruments sollte im Land ressortüber-
greifend erleichtert werden. Zur Planung der 
Sanierungen empfiehlt sich für die Kommu-
nen die Erstellung einer Sanierungsstrategie. 
Mit deren Umsetzung nimmt die Kommune 
eine Vorbildrolle ein. Dadurch und mithilfe 
von Kommunikation und Information kann 
sie auch energetische Sanierungen im Pri-
vatbereich anregen, wo nach wie vor großer 
Handlungsbedarf herrscht.

Baden-Württemberg ist in vielen Themen-
bereichen ein Vorreiter des kommunalen 
Klimaschutzes. Dies betrifft nicht nur die 
kommunale Wärmeplanung. Etliche Bundes-
förderprogramme zum Klimaschutz werden 
im Land bereits überdurchschnittlich ge-
nutzt. Das spricht dafür, dass die Institutio-
nen und Netzwerke, die im Land ins Leben 
gerufen wurden, wie z. B. die regionalen 
Energieagenturen, Verbraucherzentralen und 
die KEA-BW gut funktionieren. Hierzu trägt 
auch das Personal im Klimaschutzmanage-
ment in den Kommunen bei. Kommunen mit 
Klimaschutzpersonal führen mehr und grö-
ßere Klimaschutzprojekte durch als solche 
ohne Klimaschutzpersonal. Sie generieren 
mehr Fördermittel für diese Projekte (das 
Zwei- bis Fünffache), wodurch sie mehr CO2 
einsparen (das Drei- bis Neunfache). Auch 
die Landesförderprogramme zum kommu-
nalen Klimaschutz werden stark nachgefragt 
und scheinen viele Bedürfnisse von Kom-
munen zu treffen. Dennoch ist Potenzial für 
Weiterentwicklungen erkennbar. So sollten 
z. B. alle Förderprogramme zum kommuna-
len Hochbau mit energetischen Mindeststan-
dards versehen werden („Climate Mainstrea-
ming”).

Übergreifend empfiehlt die KEA-BW dem 
Land, sich für eine grundsätzliche und lang-
fristige Finanzierung und Verankerung von 
kommunalem Klimaschutz einzusetzen, z. B. 
über die Einführung einer (Pflicht-/) Gemein-
schaftsaufgabe Klimaschutz im Grundge-
setz. Land und Bund sollten dabei ähnlich 
wie bei der kommunalen Wärmeplanung 
den Rahmen setzen und interkommunale 
Zusammenarbeit anregen. Finanzierungs-
grundlagen sollten sowohl für strategische 
Elemente als auch eine angemessene und 
stabile Personalausstattung sowie Investi-
tionen in den Kommunen geschaffen wer-
den. Im Großen und Ganzen handelt es sich 
derzeit beim Klimaschutz für Kommunen 
um eine freiwillige Aufgabe. Einige Pflichten 
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wie die kommunale Wärmeplanung oder 
die Energieverbrauchsdatenerfassung gibt 
es zwar bereits heute, grundsätzlich bedarf 
es aber aus Sicht der KEA-BW einer umfas-
senderen Regelung. Ohne eine Verankerung 
der Aufgabe und Sicherung der langfristigen 
Finanzierung gerät das Thema in Zeiten 
knapper kommunaler Haushalte oftmals 
ins Hintertreffen. Das ist allerdings kein zu-
kunftsfähiger Zustand – weder in Bezug auf 
die langfristigen Kommunalfinanzen noch 
auf die Verantwortung zur Sicherung der 
menschlichen Lebensgrundlage.

Übersicht:  
Empfehlungen der KEA-BW

Die Reihenfolge der aufgeführten Maßnah-
men stellt keine Gewichtung dar.

Land�und�Bund
 � Einrichtung von Strukturen für eine aus-

reichende Personalausstattung für den 
kommunalen Klimaschutz, z. B. über eine 
(Pflicht-/) Gemeinschaftsaufgabe im 
Grundgesetz. Übergangsweise: Personal-
stellenförderung ausgerichtet auf Ent-
fristung der Stellen und direkte Ansprache 
von Kommunen z. B. über KEA-BW, regio-
nale Energieagenturen oder Landkreise

 � Einrichtung einer verlässlichen und  
unbürokratischen Finanzierung der 
Umsetzung kommunaler Klimaschutz-
maßnahmen, z. B. über den Einsatz für 
eine (Pflicht-/) Gemeinschaftsaufgabe 
im Grundgesetz, die Einrichtung eines 
Klimafonds und/oder die Gründung einer 
bundes-/landeseigenen Investitionsgesell-
schaft

 � Einsatz für die Wiederaufnahme der Bun-
deförderung oder alternative Unterstüt-
zung der Kommunen bei
 � Quartiersprojekten
 � Personalstellen für das kommunale 

Energiemanagement

 � Einsatz für bessere Förderbedingungen 
für die gemeinsame Erstellung von Klima-
schutzkonzepten von Landkreisen oder 
größeren Kommunen gemeinsam mit 
kleineren Kommunen in der Kommunal-
richtlinie

 
Land
Zielbild klimaneutrale Kommunal verwaltung
 � Einrichtung ressortübergreifender finanzi-

eller Unterstützungsangebote für Kom-
munen bei der energetischen Sanierung 
ihrer Liegenschaften, insbesondere einer 
Rucksackförderung zur entsprechenden 
Bundesförderung

 � Unterstützung bei der Einführung von 
kommunalem Energiemanagement, z. B. 
über eine weitere Förderung

 � Stärkung der Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit von Klimaschutzmaßnah-
men (z. B. Energiespar-Contracting) in der 
Rechtsaufsicht/Finanzprüfung

 � Stärkung der Vorbildrolle durch das Voran-
treiben der klimaneutralen Landesverwal-
tung

 � Einrichtung einer einfachen und niedrig-
schwelligen Möglichkeit zur Datenmel-
dung im Bereich des kommunalen Kli-
maschutzes anknüpfend an bestehende 
Strukturen 

Zielbild klimaneutrale Kommune
 � Verstetigung der Finanzierung der 

regio nalen Energieagenturen und der 
Beratungsstellen für die kommunale 
Wärmeplanung unter Sicherstellung von 
Mindeststandards

 � Unterstützung insbesondere von kommu-
nalen Energieversorgungsunternehmen 
und Bürgerenergiegenossenschaften be-
züglich der notwendigen Investitionen für 
die Transformation des Energiesystems

 � Unterstützung gezielt von kleineren Kom-
munen über Klimaschutz-Plus und die 
Ebene der regionalen Energieagenturen 
oder Landkreise u. a. durch
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 � die Etablierung von Klimaschutzzentra-
len bei den Landkreisen

 � die Bereitstellung eines digitalen Werk-
zeug für den systemischen kommuna-
len Klimaschutz in kleinen Kommunen

 � Nutzung der Mittel des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung für die 
Umsetzung der Wärmeplanung und kreati-
ve kommunale Klimaschutzinitiativen

 � Beseitigung von Hürden im Bereich Finan-
zierung und Abrechnung von Sanierungs-
maßnahmen in Sozialeinrichtungen

 � Aufrechterhalten der Förderung strategi-
scher Klimaschutzmanagement-Werkzeu-
ge wie z. B. des European Energy Awards

 � Weiterführen des Wettbewerbs Leitstern 
Energieeffizienz

 � Fördervereinfachung der Erstellung von 
CO2-Bilanzen für kleine Kommunen durch 
Landkreise oder Bereitstellung einer ver-
einfachten CO2-Bilanz insbesondere für 
kleine Kommunen durch KEA-BW und 
regionale Energieagenturen

 
Kommunen
Zielbild klimaneutrale Kommunal verwaltung
 � Beitritt zum Klimaschutzpakt
 � Erarbeitung einer Sanierungsstrategie für 

kommunale Gebäude und Umsetzung 
dieser in Eigenregie oder durch Energie-
spar-Contracting sowie die Hebung 
weiterer Effizienzpotenziale, z. B. bei der 
Straßenbeleuchtung oder durch effiziente 
Elektrogeräte

 � Einsatz kommunaler Liegenschaften als 
Ankerkunden für Wärmenetze oder Einbau 
dezentraler klimafreundlicher Heizungen 
(v. a. Wärmepumpe)

 � Installation von Photovoltaik auf den eige-
nen Liegenschaften

 � Einführung von kommunalem Energie-
management

 

Zielbild klimaneutrale Kommune
 � Zusammenarbeit mit der regionalen Ener-

gieagentur
 � Einführung von Klimaschutzmanagement 

in Kommunen mit mehr als 20.000 Ein-
wohnenden; kleinere Kommunen: Lösun-
gen durch Gemeindeverwaltungsverbän-
de, Teilzeitstellen oder über die Landkreise

 � Erstellung eines integrierten Klimaschutz-
konzepts, gerade für kleinere Kommunen 
im Verbund/mit dem Landkreis gemein-
sam

 � Unterstützung der kommunalen Energie-
versorgungsunternehmen und Bürger-
energiegenossenschaften bei der Trans-
formation

 � Proaktive Nutzung der Gestaltungsmög-
lichkeiten in der Flächenplanung und 
Ausweisung von Flächen für Windkraft-
anlagen sowie Freiflächen- und Floating-
Photovoltaik abgestimmt mit der Regio-
nalplanung

 � Sorgfältige und integrative kommunale 
Wärmeplanung bzw. zügige und konse-
quente Umsetzung dieser

 � Anschluss- und Benutzungszwang für 
Wärmenetze (fallweise)

 � Sicherstellung ambitionierte Effizienz-
standards über städtebauliche Verträge, 
wenn Neubau unausweichlich ist

 � Vorgaben im Bebauungsplan zu Kompakt-
heit und Gebäudeausrichtung

 � Energieberatung für Private z. B. in Koope-
ration mit der regionalen Energieagentur

 � Unterstützung von kleinen Kommunen 
beim konzeptionellen Klimaschutz (Land-
kreise)

 � Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments für Klimaschutz und Energiewende

 � Regelmäßige Erstellung einer CO2-Bilanz 
nach BISKO-Standard

 � Unterstützung bei der Vermittlung kleine-
rer Wohnungen und Schaffung von flexibel 
nutzbarem Wohnraum sowie Leerstands-
management
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1.1  Ausgangslage

Aufgrund menschlicher Aktivitäten war die 
globale Oberflächentemperatur zwischen 
2011 und 2020 um 1,1°C höher als zwischen 
1850 und 1900. Dies hat sich bereits auf 
viele Wetter- und Klimaextreme weltweit aus-
gewirkt und zu Verlusten und Schäden für 
Menschheit und Natur geführt [1]. In Baden-
Württemberg zeigt das Jahr 2022 im drei-
ßigjährigen Mittel eine Erwärmung von 1,6°C 
gegenüber 1881[2]. Klimaschutzaktivitäten 
finden auf allen politischen Ebenen statt: 
Ziel des globalen Abkommens von Paris ist 
die Begrenzung der Erwärmung auf deutlich 
unter 2°C, möglichst 1,5°C [3]. Der European 
Green Deal gibt Netto-Treibhausgasneu-
tralität bis 2050 vor [4]. Dies will Deutschland 
nach Bundes-Klimaschutzgesetz 2045 er-
reichen[5]. Baden-Württemberg hat im Klima-
schutz- und Klimawandelanpassungsgesetz 
dafür das Zieljahr 2040 angesetzt. Dort wird 
zudem die Vorbildrolle von Kommunen fest-
geschrieben [6]. Diese nehmen eine wichtige 
Rolle im Klimaschutz ein: sie können rund 
ein Siebtel der CO2-Emissionen beeinflus-
sen[7].

Die landesweiten CO2-Emissionen zeigen 
seit 1990 einen abnehmenden Trend, der 
sich in den letzten Jahren verstärkt hat. Die 
Klimaschutzziele des Landes erfordern aber 
eine schnellere Reduktion [8]. Der Projektions-
bericht 2024 und der Klimasachverständi-
genrat weisen erheblichen Nachbesserungs-
bedarf aus, auch in Handlungsfeldern des 
kommunalen Klimaschutzes [9], [10]. Allerdings 
sind Land und Kommunen dabei auch von 
äußeren Rahmenbedingungen abhängig. 
Detailliertere Informationen zu CO2-Emissio-
nen finden sich beim Umweltministerium1, 
solche zum Energieverbrauch kommunaler 

1 https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima-energie/klimaschutz/klima-massnahmen-register/monitoring
2 https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/energieverbrauchskennwerte-von-nichtwohngebaeuden-

in-bw

Gebäude bei der KEA Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) 2.

1.2  Ziele des Berichts

Der vorliegende Bericht soll alle zwei Jahre 
erscheinen und wird künftig um ein Online-
Dashboard ergänzt werden. Er ordnet den 
Status des kommunalen Klimaschutzes in 
Baden-Württemberg datenbasiert ein und 
enthält Empfehlungen der KEA-BW an Land 
und Kommunen. Diese beruhen auf den vor-
liegenden Daten, weiterführender Literatur 
und Erfahrungen aus der Arbeit der KEA-BW. 
Stichtag der Daten ist i. d. R. der 31.12.2023. 
Das Thema Mobilität ist nicht Teil dieses Be-
richts, sondern wird im Statusbericht Nach-
haltige Mobilität behandelt [11]. Zunächst wird 
die Energieversorgung mit Erneuerbaren 
Energien thematisiert, anschließend Instru-
mente für den kommunalen Klimaschutz. 
Diese werden unterteilt in das Zielbild der 
klimaneutralen Kommunalverwaltung und 
das der klimaneutralen Gesamtkommune. 
Es folgen übergreifende Empfehlungen und 
ein Ausblick.

1. Einleitung

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima-energie/klimaschutz/klima-massnahmen-register/monitoring
https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/energieverbrauchskennwerte-von-nichtwohngebaeuden-in-bw
https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/energieverbrauchskennwerte-von-nichtwohngebaeuden-in-bw
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2.1  Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien

2.1.1. Überblick
Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Ener-
gien (EE) in Baden-Württemberg hat sich 
in den Jahren von 2000 bis 2023 mehr als 
verdreifacht. Den größten Anteil unter den EE 
hatte im Jahr 2023 die Photovoltaik (PV) mit 
~38 % der EE-Stromerzeugung (~7,9 TWh), 
gefolgt von Wasserkraft und Bioenergie mit 
je ~21– 22 % sowie Windkraft mit ~18 % [12]. 
Kreisscharfe Daten sind in Abbildung 5 im 
Anhang zu sehen.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Der EE-Ausbau sollte deutlich beschleunigt 
werden. Wissenschaftlich herrscht Konsens, 
dass für die Klimaziele ein starker Ausbau 
v. a. von PV und Windenergie nötig ist [13], [14]. 
Der KEA-BW werden häufig folgende über-
greifenden Herausforderungen genannt: 
Flächenverfügbarkeit, Tempo des Netzaus-
baus, Fachkräftemangel, Verfahrensdauern 
und regulatorische Hemmnisse. Konkret 
geht es dabei u. a. um PV auf denkmalge-
schützten Gebäuden, die Vereinbarkeit der 
Deponieverordnung mit Freiflächen-PV, Ab-
schaltvorrichtung bei Windkraftanlagen für 
Fledermäuse oder Erleichterungen bei der 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüs-
se. Zum Teil kommt es auch zur Ablehnung 
von EE-Projekten durch die Bevölkerung vor 
Ort. Oft lässt sich dies durch die Einbindung 
der Bevölkerung und finanzielle Beteiligung 
abfedern. Letztere kann z. B. durch Bürger-
energiegenossenschaften (s. Kapitel 2.3.2) 
oder eine Ertragsbeteiligung von Kommunen 
umgesetzt werden.

2.1.2. Photovoltaik
Ende 2024 war im Land PV mit einer Leis-
tung von ~12,5 GWp installiert [12]. Um die  
bis spätestens 2040 angestrebte Klima-
neutralität zu erreichen, sind 47,2 GWp  
nötig [13, [15]. 2023 und 2024 wurde das 

jährliche Ausbauziel für 2022 – 2025 von 
1.150 MW/a übertroffen [16]. Dieses steigt 
ab 2026 auf 2.530 MW/a und ab 2031 auf 
2.750 MW/a [15]. Ende 2024 ist in Baden-Würt-
temberg 6,5-mal so viel Leistung in Form von 
Dach-PV installiert wie in Form von Freiflä-
chen-PV [16]. Das Land strebt eine Aufteilung 
von zwei zu eins an [13].

In größeren Städten wird, verglichen mit 
anderen Landkreisen, der geringste Teil des 
Dach-PV-Potenzials genutzt. Herausfordernd 
ist nach wie vor die Installation von PV auf 
Mehrparteienhäusern und Industriegebäu-
den. Bei Letzteren ist die Statik oft ein limitie-
render Faktor. Für Dach-PV werden im Jahr 
2023 basierend auf Daten des Fraunhofer 
ISE je nach Kreis ~4 bis 19 % des Gesamt-
potenzials genutzt [14]. Das LUBW-Dashboard 
auf Basis von ZSW-Daten führt 5 bis 27 % 
an [16]. In Hinblick auf Landesziele für Frei-
flächen-PV von 16,6 GW bis 2040, werden in 
den Landkreisen unter 1 bis ~15 % Potenzial-
erfüllung erreicht [14].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Im Bereich der Dach-PV ist eine erfreuliche 
Dynamik festzustellen, die es mit Blick auf 
die steigenden Ausbauziele zu verstärken 
gilt. Erfolgreiche Strukturen wie die regio-
nalen Energieagenturen (rEA) und PV-Netz-
werke sollten noch stärker unterstützt 
werden. Auch die PV-Pflicht bei Neubau 
und Dachsanierung dürfte ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor der positiven Entwicklung sein. 
Kommunen sollten die PV-Potenziale auf 
den eigenen Liegenschaften voll ausschöp-
fen, was zudem ihre Stromkosten reduziert. 
Private Dach-PV können Kommunen über 
diese Vorbildwirkung und den Austausch vor 
Ort fördern. Auch die Stärkung ehrenamt-
lichen Engagements und kommuneneigene 
Förderprogramme können dazu beitragen. 
Zum Ausbau von PV-auf Mehrparteienhäu-
sern gilt es, tragfähige Lösungen zu finden. 
Informationen wie die Leitfäden des PV-

2.  Energieversorgung mit 
Erneuerbaren Energien
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Netzwerks [17] oder der Energieagentur Regio 
Freiburg [18] sollten stärker gestreut werden. 
Kommunen können z. B. Wohnungseigen-
tümergemeinschaften gezielt ansprechen 
und ihnen Optionen für die PV-Installation 
aufzeigen.

Für Freiflächen-PV ist noch großes Poten-
zial vorhanden. Im Zuge der laufenden 
Regionalplanung bahnen sich Fortschrit-
te an. Dabei gilt es in den Austausch mit 
der Bevölkerung vor Ort zu gehen und ihn 
positiv zu begleiten, um die verträglichsten 
Flächen zu finden. Zudem sollte die finan-
zielle Beteiligung vor Ort gestärkt werden. 
Kommunen wird empfohlen, sich intensiv 
damit zu befassen, wo und wie viel Freiflä-
chen-PV sie langfristig bauen und zulassen 
möchten. Dann können sie ihre Gestaltungs-
möglichkeiten in der Bauleitplanung nutzen 
und im engen Austausch mit den Regional-
verbänden Flächen für Freiflächen-PV sowie 
Floating-PV ausweisen. Freiflächen-PV wirkt 
i. d. R. stärker auf das Landschaftsbild als 
Dach-PV und tritt in Flächenkonkurrenz zu 
einigen Nutzungsalternativen. Allerdings ist 
der Installationsaufwand gering und unter 
den Modulen können artenreiche Wiesen 

entstehen [19], [20]. Bereits mit 2 % der Landes-
fläche lässt sich in etwa gleich viel Strom er-
zeugen wie mit dem gesamten technischen 
PV-Dachpotenzial [14]. Zudem ist eine finanzi-
elle Beteiligung der Bevölkerung unabhängig 
von Gebäudeeigentum möglich.

2.1.3. Windkraft
Ende 2024 weist das Land ~1,8 GW instal-
lierte Leistung Windkraft auf. 2016 und 
2017 gab es die größten Zuwächse mit 120 
(336 MW) bzw. 123 (390 MW) Windkraftanla-
gen. Seither wurden 5 – 35 Anlagen pro Jahr 
installiert [21]. Der Rückgang war ein bundes-
weites Phänomen [22], das v. a. auf Fehler bei 
der Einführung des Ausschreibungssystems 
zurückgeführt wird [23]. Der Windkraftaus-
bau erfolgte bisher v. a. im Nordosten und 
Südwesten des Landes. Die bestehenden 
Anlagen sind mit ~2,3 MW im Mittel ver-
gleichsweise klein.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Der Windkraftausbau im Land ging in den 
letzten Jahren deutlich zu langsam voran. Es 
ist ein komplexer Prozess, bei dem verschie-
denste Belange und Interessen zu beachten 
sind. Das Land setzt für 2030 als Ausbauziel 
6 GW und für 2040 12 GW an [15]. Um dies zu 
erreichen, müssten ab 2024 jährlich ~100 
Anlagen (mit je 6 MW) in Betrieb gehen. 
Auch wenn dies 2024 verfehlt wurde, deutet 
sich ein künftiger Anstieg an. Insbesondere 
das Wind-an-Land-Gesetz des Bundes treibt 
den Ausbau voran. Es schreibt vor, dass 
pro Bundesland gewisse Flächenanteile 
ausgeschrieben werden. Die Task Force 
EE des Landes konnte dazu beitragen, die 
Genehmigungsdauer für Windkraftanlagen 
im Land zu verringern und mehr Flächen 
schneller zur Verfügung zu stellen. Bürokra-
tie wurde abgebaut und die Digitalisierung 
der Verfahren, sowie eine Planungsoffensive 
angestoßen [24]. Daher sind die Task Force 
und der nachfolgende Stakeholder-Dialog 
der Landesregierung zu begrüßen. Auch die 
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Stabsstellen Energiewende, Windenergie und 
Klimaschutz bei den Regierungspräsidien 
gingen daraus hervor. Sie dienen Kommunen, 
Planungsträgern und Investoren als zentrale 
Anlaufstellen in genehmigungsrechtlichen 
und planerischen Fragen.

Zudem spielt das Land eine wichtige Rolle 
bei der Begleitung der Umsetzung der Regio-
nalpläne. Es gilt Kommunen zu unterstützen 
mit fachlich neutralen Informationen, Hilfe-
stellungen bei der finanziellen und proze-
duralen Beteiligung der Bevölkerung, sowie 
bei transparenter Kommunikation. Auch 
dazu hat das Land den Bereich Erneuerbare 
BW bei der KEA-BW etabliert. Die positiven 
Erfahrungen aus den Vorreiterregionen im 
Nordosten und Südwesten sollten in andere 
Gegenden übertragen werden. Verstärkt 
anzugehen ist Repowering, also der Ersatz 
kleinerer Windkraftanlagen durch leistungs-
stärkere.

Kommunen sollten in Bezug auf Windkraft 
ihre Gestaltungsspielräume aktiv nutzen 
und im Austausch vor Ort die verträglichsten 
Flächen identifizieren. Nur wenn die Kom-
mune selbst die Flächen gemäß der Flä-
chenziele ausweist und ein Flächenpooling 
durchführt, kann sie die Planungen vor Ort 
gestalten. Dies sollte auf die Regionalpla-
nung abgestimmt erfolgen.

2.2  Wärmeversorgung mit 
Erneuerbaren Energien

2.2.1. Wärmeerzeugung�landesweit
Die Wärmeerzeugung aus EE ist von 
~11,2 TWh (~8 % der Endenergie für Wärme) 
im Jahr 2000 auf ~23,3 TWh (~18 %) im 
Jahr 2023 gestiegen. Der Stromverbrauch 
für die Bereitstellung von Wärme ist nicht 

3 „Der Begriff Suffizienz leitet sich von dem lateinischen Wort „sufficere” ab, zu Deutsch „ausreichen”/„genügen”. Es geht 
um die Frage: „Wie viel ist genug?” und zielt darauf ab, Energie und Material zu sparen [27].”

eingerechnet. Aus Biomasse wird ~81 % der 
EE-Wärme gewonnen, ~12 % aus Umwelt-
wärme/Geothermie und ~8 % aus Solar-
thermie [12]. Das Land strebt für 2030 an, dass 
50 % der Wärme aus EE erzeugt wird [15].

Bewertung und Handlungsempfehlungen 
Um eine netto-treibhausgasneutrale Wärme-
versorgung im Land zu erreichen, besteht 
noch beträchtlicher Handlungsbedarf. Dies 
wurde grundsätzlich erkannt. Baden-Würt-
temberg hat mit der Einführung einer Pflicht 
zur kommunalen Wärmeplanung für Stadt-
kreise und Große Kreisstädte eine Vorreiter-
rolle in Deutschland eingenommen. Nicht 
nur die Debatte auf Bundesebene um das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat gezeigt, 
wie wichtig die Kommunikation zu diesem 
Thema ist. Auch dabei sollte das Land die 
Kommunen unterstützen.

Mit Blick auf die Technologien sind weitere 
Biomasse-Gebäudeheizungen nur in Einzel-
fällen sinnvoll. Der Einsatz von Biomasse ist 
natürlicherweise begrenzt und konkurriert 
mit Lebensmittelproduktion und stofflicher 
Nutzung [25]. Ein besonderer Fokus sollte auf 
die Senkung des Wärmebedarfs durch Sa-
nierungen und Suffizienzmaßnahmen, sowie 
EE-basierte Wärmenetze und Heizungen, ins-
besondere Wärmepumpen, gelegt werden. 
Sie haben sich aus der wissenschaftlichen 
Diskussion als effizienteste Lösungspfade 
herauskristallisiert [26]. Das Thema Suffizienz 3 
ist bisher noch wenig in politischen Struktu-
ren verankert. Kommunen können z. B. bei 
der Vermittlung kleiner Wohnungen unter-
stützen oder flexibel nutzbaren Wohnraum 
schaffen.[27]

2.2.2. Kommunale�Wärmeplanung
Die kommunale Wärmeplanung (KWP) dient 
der Entwicklung eines strategischen Plans 
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für die klimaneutrale Umgestaltung der Wär-
meversorgung [28]. Es bestehen Anknüpfungs-
punkte zu anderen Handlungsfeldern wie 
Industrie (großer Energiebedarf, Abwärme) 
und Mobilität (künftig großer Strombedarf, 
Flächenbedarf).

Zum Ende des Jahres 2023 waren in Baden-
Württemberg 285 Kommunen direkt mit der 
KWP befasst, entweder durch eine Verpflich-
tung (104) oder eine freiwillige Planung mit 
Förderung (181, Abbildung 6 im Anhang). 
Diese decken ~62 % der Bevölkerung des 
Landes ab. Neun wurden über die Kommu-
nalrichtlinie, 172 über das Landesprogramm 
für die freiwillige KWP gefördert [29], [30]. Unter 
den Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Ein-
wohnenden waren ~33 % aktiv, unter denen 
kleiner 10.000 Einwohnenden waren es 
~15 %.

Mittlerweile verpflichtet das Wärmepla-
nungsgesetz (WPG) auf Bundesebene alle 
Kommunen zur Wärmeplanung. Allerdings 
ist eine Umsetzung des Bundesgesetzes in 
Landesrecht notwendig. Hierbei sind landes-
spezifische Anpassungen möglich.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Baden-Württemberg ist das Vorreiterbun-
desland der KWP in Deutschland. Daher gilt 
es nicht nur, die weiteren Kommunen bei der 
Planung zu unterstützen, sondern auch die 
Umsetzung in den Blick zu nehmen. Dazu 
sollten die Beratungsstellen für die KWP 
gestärkt werden. Durch das WPG ist eine 
noch größere Nachfrage nach Beratung zu 
erwarten. Zudem können die Beratungs-
stellen auch bei der Umsetzung, etwa von 
Quartiersprojekten, unterstützen. Nach 
dem Ende der Bundesförderung von Quar-
tiersprojekten (Kapitel 2.2.3) ist eine solche 
Unterstützung wichtiger denn je. Zudem gilt 
es, die fertiggestellten Pläne konsequent zu 
prüfen, um unrealistische Pläne frühzeitig 
zu erkennen und Nachbesserungen einzu-

fordern. Die KEA-BW hat die Auswertung des 
KWP-Prozesses durch das Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) 
unterstützt, die detailliertere Empfehlungen 
enthält [31].

2.2.3. Quartiersprojekte
Das KfW-Programm 432 förderte integrierte 
Quartierskonzepte und Sanierungsmanage-
ment, das Programm 201 Maßnahmen für 
eine energieeffiziente kommunale Infrastruk-
tur und klimagerechte Gestaltung. Von 2012 
bis 2023 wurden im Land 622 Bewilligungen 
über ~53 Mio. € im Programm 432 erteilt. Im 
Programm 201 waren es ~150 Bewilligun-
gen über ~331 Mio. € [32]. Beide Programme 
wurden nach dem Verfassungsgerichtsurteil 
zum Energie- und Klimafonds aus finanziel-
len Gründen eingestellt. Kreisscharfe Daten 
sind Abbildung 7 im Anhang zu entnehmen.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Baden-Württemberg hat beide Program-
me, aber insbesondere KfW 432, relativ 
zum Bevölkerungsanteil stark genutzt. Der 
Nutzen des Programms für die nachhaltige 
Quartiersentwicklung und die Wärmewende 
im Land war enorm. Die Kombination von 
Konzept- und Personalförderung mit inter-
disziplinärem Ansatz ist ein Alleinstellungs-
merkmal des Programms. Für die Umset-
zung der kommunalen Wärmeplanung wäre 
es sehr wertvoll. Daher wird empfohlen, 
dass sich das Land für die Wiederaufnahme 
beim Bund einsetzt. Alternativ oder ergän-
zend könnte eine ähnliche Landesförderung 
aufgesetzt werden. In jedem Fall sollten die 
regionalen Energieagenturen auch in diesem 
Themenfeld weiter gestärkt werden.

2.2.4. Wärmenetze
Wärmenetze gelten als zentraler Baustein ei-
ner klimaneutralen Wärmeversorgung, da sie 
vielfältige Wärmequellen einbinden und zen-
tral auf EE und Abwärme umgestellt werden 
können. Für das Bundesförderprogramm 



Kurzbericht kommunaler Klimaschutz 2025  |  15

Wärmenetzsysteme 4.0 liegen der KEA-BW 
Daten von 2019 bis zum Programmende 
2022 vor. Es wurden 63 Machbarkeitsstu-
dien mit ~7,9 Mio. € und zehn Umsetzungen 
mit ~33,6 Mio. € gefördert [33]. EE-basierte 
Wärmeerzeuger wurden bis Ende 2022 
über Erneuerbare-Energien Premium ge-
fördert. Von 2008 bis 2023 wurden ~2.500 
Bewilligungen über ~462 Mio. € erteilt [32]. 
Lückenschließer für Wärmenetzsysteme 4.0 
war das Landesförderprogramm Energie-
effiziente Wärmenetze. Durch die niedrigere 
Vorgabe der mindestens zu versorgenden 
Objekte und die De-minimis-Verordnung 
wurden v. a. kleine und mittlere Netzprojekte 
unterstützt. Von 2016 bis zum Programm-
ende 2023 wurden über 110 Wärmenetzpro-
jekte mit ~24 Mio. € gefördert [34].

Ab Ende 2022 wurden Wärmenetzsysteme 
4.0 und Erneuerbare-Energien Premium 
durch die Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze (BEW) abgelöst. Gefördert wird 
die Errichtung neuer und die Transformation 
bestehender Wärmenetze mit mindestens 
16 Objekten bzw. 100 Wohneinheiten. Für 
kleinere Netze ist die Bundeförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) nutzbar. Somit ist 
anders als zu Zeiten von Wärmenetzsyste-
me 4.0 eine zumindest nominell lückenlose 
Förderung unterschiedlich großer Projekte 
verfügbar. Daten des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) liegen 
nur auf Bundesebene vor.

Zudem werden über das Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) Wärmenetze 
gefördert. Das Bundesprogramm unterstütz-
te seit 2009 Wärmenetze im Land mit einer 
Trassenlänge von 1.324 km. Im Mittel ent-
fallen ~18 % der Trassenmeter auf Baden-
Württemberg [35].

Auch das Landesförderprogramm Klima-
schutz-Plus unterstützt nachhaltige Wär-
menetze. Es fördert Projekte zur Nutzung 

unvermeidbarer, nicht unternehmensintern 
verwendbarer Abwärme. Die Kompetenz-
zentren Wärmewende der KEA-BW und Ab-
wärme der Umwelttechnik BW bieten einen 
moderierten Austausch zwischen Unterneh-
men und Kommunen an. Zudem wurden im 
Landesprogramm Klimaschutz mit Sys-
tem seit 2014 30 Förderungen (von 46) für 
Wärmenetze bewilligt. Fast 34 Mio. € (von 
~45 Mio. €) EU- und Landesmittel sind so in 
Wärmenetze geflossen und haben Investitio-
nen von ~91 Mio. € ausgelöst [36].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Das Fehlen landesscharfer Daten der BEW 
und für Teile von Wärmenetzsysteme 4.0 
erschwert es, datenbasierte Empfehlungen 
zu treffen. Die aufgeführten Bundespro-
gramme, zu denen Daten vorliegen, wurden 
im Land relativ zum Bevölkerungsanteil stark 
genutzt. Durch die KWP dürften die Projekte 
in Zukunft weiter zunehmen. Bestehende 
Institutionen, Formate und Netzwerke sollten 
daher gestärkt werden. Zudem könnte das 
Land Kommunen bei der Antragstellung 
enger begleiten und so mehr Förderanträge 
anreizen und eine hohe Erfolgsquote bei der 
Bewilligung von Förderungen erreichen.

Die Landesförderung für die Erstberatung 
Abwärme in Klimaschutz-Plus ist sehr posi-
tiv zu bewerten. Im Zuge der Umsetzung der 
KWP wird ihre Verstetigung angeraten. Die 
sehr offene Förderung im Programm Klima-
schutz mit System hat Kommunen viele 
Möglichkeiten für kreative Ideen geboten. 
Insbesondere wurden viele Wärmenetzpro-
jekte umgesetzt. Es wird daher empfohlen, 
künftig Mittel des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung erneut für Wärme-
netze und kreative Ansätze des kommunalen 
Klimaschutzes einzusetzen.

Kommunen können den Ausbau von Wär-
menetzen durch kommunale Unternehmen 
selbst vorantreiben oder z. B. durch einen 
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Anschluss- und Benutzungszwang fördern. 
Dies erfordert ein behutsames Vorgehen. 
Dafür ist es kostengünstig und effektiv. Kom-
munale Liegenschaften können Wärmenet-
zen als Ankerkundinnen dienen und so deren 
Bau erleichtern.

2.2.5. Heizungen�auf�Basis�Erneuerbarer�
Energien
In Gebieten, die sich nicht für Wärmenetze 
eignen, sollten EE-basierte Heizungen ein-
gesetzt werden. Bis 2021 wurden Zuschüsse 
für solche Heizungen über das Marktanreiz-
programm gewährt. Der KEA-BW liegen dazu 
Daten für die Jahre 2010 bis 2020 vor. In die-
ser Zeit wurden im Land ~67.000 Solarkol-
lektoranlagen mit ~117 Mio. €, ~56.000 Bio-
masseanlagen mit ~153 Mio. € und ~17.000 
Wärmepumpen mit ~51 Mio. € gefördert. 
Insgesamt waren es also ~140.000 EE-Hei-
zungsanlagen mit ~321 Mio. €, im Mittel 
pro Jahr ~13.000 Anlagen mit ~29 Mio. €. 
Daten für den Pro-Kopf-Vergleich mit ande-
ren Bundesländern liegen für 2010 bis 2018 
vor. In diesem Zeitraum wurden im Land 
vergleichsweise viele Solarthermieanlagen 
sowie Biomasseheizungen gefördert und 
durchschnittlich viele Wärmepumpen [37]. Kre-
dite für den Einbau EE-basierter Heizungen 
wurden bis Mitte 2021 über das Bundespro-
gramm Energieeffizient Sanieren (167) von 
der KfW abgewickelt. In den Jahren 2019 
bis 2021 wurden in Baden-Württemberg 777 
Vorhaben in Höhe von ~21 Mio. € finanziert. 
Das Programm wurde im Land überpropor-
tional zum Bevölkerungsanteil genutzt [32].

Seit 2021 werden EE-basierte Heizungen 
über die BEG gefördert. Der KEA-BW liegen 
vom BAFA lediglich Daten kommunaler An-
tragsteller für Nichtwohngebäude vor, die 
keine Aussagen über den Gesamtstatus 
erlauben. Den Kommunen im Land wurden 
von 2021 bis 2023 insgesamt 1.047 Be-
willigungen über ~19,9 Mio. € erteilt. Sie 
nehmen das Programm im Bundesvergleich 

in Relation zum Bevölkerungsanteil überpro-
portional in Anspruch [38].

Im CO2-Minderungsprogramm von Klima-
schutz Plus wurden seit 2016 17 EE-basierte 
Heizungen für Nichtwohngebäude gefördert. 
14 davon wurden von Kommunen realisiert [30].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Ohne Daten zur BEG lassen sich keine 
Bewertungen der Fortschritte beim Hei-
zungstausch im Land vornehmen. Dass in 
diesem Handlungsfeld und bei energeti-
schen Sanierungen (vgl. Kapitel 3.1.4 und 
3.2.10) noch viel Handlungsbedarf herrscht, 
ist aber unstrittig. Nach den Diskussionen 
auf Bundesebene um den Heizungstausch 
ist vertrauenswürdige und faktenbasierte 
Kommunikation wichtig. Zentral sind Bera-
tungsangebote wie die von Zukunft Altbau, 
den regionalen Energieagenturen und Ver-
braucherzentralen sowie die Förderung re-
gionaler Kommunikationsformate. All diese 
Angebote sollten daher fortgeführt, besser 
noch ausgebaut werden.

Kommunen können selbst als Vorbilder 
vorangehen und ihre Liegenschaften klima-
schonend beheizen, indem sie diese an ein 
Wärmenetz anschließen oder eine EE-ba-
sierte Heizung verbauen. In letzterem Fall 
empfiehlt sich i. d. R. zuvor eine energetische 
Sanierung. Durch eine fachgerechte KWP 
und ausgeprägte Kommunikation kann Pla-
nungssicherheit für Private erreicht und die 
Installation EE-basierter Heizungen in den 
entsprechenden Gebieten gestärkt werden. 
Die regionalen Beratungsstellen nehmen 
hierbei eine wichtige Rolle ein.
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2.3  Übergreifende Ansätze

2.3.1. Kommunale�Energieversorgungs-
unternehmen�(KEVU)
Der KEA-BW sind 156 (+3 ggü. 2021) Unter-
nehmen im Land bekannt, die mehrheitlich in 

kommunaler Hand sind und Strom, Gas und/
oder Wärme bereitstellen [39], [40]. Abbildung 1 
zeigt, wie sie sich über das Land verteilen. 
Sie sind i. d. R. in eher großen Kommunen 
angesiedelt, sodass mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung in einer Stadt oder Gemeinde 

Kommune mit EVU (Firmensitz)

Energieversorgungsunternehmen (EVU)

Abbildung 1: Kommunen mit KEVU (mind. 50 % in kommunaler Hand, Zuordnung gemäß Firmensitz; Darstellung KEA-BW 
nach [39, 40], Stand 12/2023)
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mit KEVU wohnt. Einige KEVU versorgen 
zudem mehrere Kommunen. KEVU stehen 
vor vielen Herausforderungen, insbesondere 
enormen Investitionen und entsprechenden 
Finanzierungsbedarfen für die Energie-
wende. Die Entwicklung der Gasverteilnetze 
gehört auch dazu. Da diese bei der Um-
stellung auf eine klimaneutrale Energiever-
sorgung an Bedeutung verlieren, stehen 
teilweise Stilllegungen bevor. Die KWP dürfte 
die Planungssicherheit erhöhen, wenn dabei 
die Verfügbarkeit erneuerbarer gasförmiger 
Energieträger realistisch eingeschätzt wird.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Einerseits verfügen KEVU oftmals über 
geringere finanzielle Kapazitäten als andere 
Energieversorgungsunternehmen. Ande-
rerseits wird ihnen vor Ort i. d. R. großes 
Vertrauen entgegengebracht. Daher gelten 
sie als wichtiger Treiber der kommunalen 
Energiewende. Für Land wie Kommunen gilt 
es, die KEVU bei deren Umsetzung zu unter-
stützen – z. B. bei der Umstellung weg von 
Gas- hin zu mehr Wärmeversorgung mithilfe 
von Wärmenetzen oder bei der Ertüchtigung 
der Stromverteilnetze. Letztere erfahren 
durch die Energiewende höhere Anforde-
rungen, z. B. durch dezentrale Einspeisung, 
Elektrofahrzeuge oder mehr Wärmepumpen. 
Sachgerechte Kommunikation zur Entwick-
lung von Gasverteilnetzen vor Ort kann die 
Neuinstallation fossiler Heizungen reduzie-
ren. Auch Stadtwerke, die bisher nicht mit 
Energie befasst sind, können Klimaschutz 
unterstützen, z. B. durch Deponiegaserfas-
sung, Optimierung der Bioabfallverwertung 
oder effiziente Pumpen und Kläranlagen, 
sowie die Nutzung von Abwasserwärme. 
Insgesamt sind neue Ansätze zur Finanzie-
rung von kommunalen Energiewendeinves-
titionen nötig. Daher ist zu begrüßen, dass 
das Umweltministerium diesbezüglich einen 
Dialogprozess mit den betroffenen Stakehol-
dern gestartet hat.

2.3.2. Bürgerenergiegenossenschaften
Genossenschaftliche Organisationen, die 
lokale Energiewendeprojekte betreiben, 
werden Bürgerenergiegenossenschaften 
genannt. Der KEA-BW sind Ende 2023 154 
von ihnen in Baden-Württemberg bekannt. 
Ihre Anzahl steigt über die vergangenen 
Jahre leicht an und sie sind relativ gleich-
mäßig über das Land verteilt (Abbildung 8 
im Anhang). ~84 % von ihnen befassen sich 
mit PV, ~18 % mit Nahwärme, ~16 % mit 
Windenergie und ~8 % mit Mobilität. Strom-
netze, Contracting, Biomasse und Blockheiz-
kraftwerke sind mit 1– 3 % weniger stark 
vertreten [41]. Die Anzahl an Bürgerenergie-
genossenschaften ist in Gesamtdeutschland 
ähnlich angestiegen wie im Land. Bundes-
weit deckt ein ähnlicher Anteil das Thema 
PV ab, Windkraft und Wärmenetze sind in 
Baden-Württemberg weniger stark vertre-
ten [42].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Bürgerenergiegenossenschaften sind ein 
Weg zur lokalen Mitgestaltung und finan-
ziellen Teilhabe an der Energiewende. Sie 
aktivieren und motivieren Menschen zur Be-
teiligung an der Energiewende. Des Weiteren 
stärken sie die regionale Wertschöpfung 
und schaffen Arbeitsplätze, da sie ihren Sitz 
vor Ort haben und im Idealfall lokale Unter-
nehmen für Bau, Betrieb und Instandhaltung 
der Anlagen beauftragen. Zudem können 
auch Personen mit geringem Einkommen 
und ohne eigene Flächen Mitglied werden. 
Die Kommune erzielt Steuer- oder Pachtein-
nahmen, die allen Einwohnenden zugute-
kommen. Auch kann sie sich selbst an einer 
Genossenschaft beteiligen und so finanziell 
profitieren. Der Zuwachs an Energiegenos-
senschaften in den letzten Jahren ist daher 
zu begrüßen. Es gilt, Energiegenossenschaf-
ten weiter zu stärken, gerade auch in den 
Bereichen Windkraft und Wärmenetze.
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3.1  Klimaneutrale 
Kommunalverwaltung  
(direkter Einflussbereich)

3.1.1. Klimaschutzpakt�des�Landes
Mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt 
bekennen sich Kommunen zu den Klima-
schutzzielen des Landes. Dafür erhalten sie 
zusätzliche Unterstützung zur Zielerreichung 
durch das Förderprogramm Klimaschutz-
Plus. Bis Ende 2024 sind 537 Städte und 
Gemeinden (~49 %) beigetreten, sowie alle 
Landkreise. Somit unterstützen insgesamt 
572 Kommunen den Pakt, Mitte 2021 waren 
es 466 [43]. Die Städte und Gemeinden im 
Klimaschutzpakt decken ~76 % der Bevöl-
kerung des Landes ab. Kleinere Kommunen 
treten dem Klimaschutzpakt seltener bei 
und können somit auch seltener auf Klima-
schutz-Plus zurückgreifen. Dies spiegelt sich 
auch in weiteren Indikatoren wider.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Die steigende Anzahl Unterstützender des 
Klimaschutzpakts und die Abdeckung eines 
Großteils der Bevölkerung sind sehr erfreu-
lich. In Bezug auf kleinere Kommunen be-
steht Handlungsbedarf. Es wird empfohlen, 
bei diesen gezielt für den Klimaschutzpakt 
zu werben. Die Ansprache könnte über die 
Landkreise erfolgen. Für solche und weitere 
Aktivitäten gilt es, personelle Ressourcen 
in der Breite der Landkreise zu schaffen. 
Das könnte in diesem Fall über die Be-
werbung der Personalstellen für die Klima-
schutzkoordination gelingen, die über die 
Kommunalrichtlinie gefördert werden (vgl. 
Kapitel 3.2.5). Insgesamt wird aber ein noch 
umfangreicherer Personalaufbau bei den 
Landkreisen empfohlen (Kapitel 4.2). Die 
Ansprache kann auch über die regionalen 
Energieagenturen erfolgen. Diese können so 
Kontakte für eine weitergehende Beratung 
knüpfen. Insbesondere im Fall direkter An-
sprachen ist wichtig, dass Klimaschutz-Plus 
zuverlässig verfügbar ist und attraktive An-
gebote für kleine Kommunen enthält. 

3.  Instrumente für den kommu-
nalen Klimaschutz
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3.1.2. Personal
Über Klimaschutz-Plus werden Personal-
stellen bei Kommunen gefördert, die Beauf-
tragten für die klimaneutrale Kommunal-
verwaltung (BKNKV). Die Förderung ist auf 
drei Jahre befristet und wurde z. T. auf fünf 
Jahre verlängert. Bis Ende 2023 wurden 106 
Stellen bewilligt, einige davon in Teilzeit. Sie 
verteilen sich auf 96 Städte und Gemeinden 
sowie 15 Landkreise [30]. Große Kommunen 
nutzen das Angebot stärker als kleine.

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Die Aufgabe der klimaneutralen Kommunal-
verwaltung bis 2040 ist äußerst ambitioniert, 
aber es ist wichtig, dass Kommunen dieses 
Ziel ernsthaft verfolgen. Denn sie nehmen 
eine Vorbildrolle für Dritte ein. Jedoch 
mangelt es vielen Kommunen am entspre-
chenden Personal für Planung, Umsetzung 
und Fördermittelakquise. Das Netzwerk der 
BKNKV ist daher wertvoll, um Handlungs-
wissen zu streuen. Diese Personalstellen 
können allerdings nur befristet gefördert 
werden, was einen häufigen Personal-
wechsel mit sich bringen kann. Aus diesem 
Grund wird empfohlen, die Unterstützung zu 
überarbeiten, z. B. indem eine solche Stelle 
bei Vorgabe einer vierjährigen Laufzeit für 
zwei Jahre gefördert wird. So könnte die 
Verstetigung der Stelle durch die Kommune 
angeregt werden. Denn in Zeiten von Fach-
kräftemangel wirkt sich die Befristung von 
Stellen erschwerend auf die Suche und das 
Halten von qualifiziertem Personal aus. 

Eine Unterstützung für kleinere Kommunen 
wären auch in diesem Handlungsfeld die in 
Kapitel 4.2 dargestellten Klimaschutzzent-
ralen bei Landkreisen. Eine grundsätzliche 
Lösung – z. B. über eine (Pflicht-/) Gemein-
schaftsaufgabe auf Bundesebene hinterlegt 
mit ausreichenden Finanzmitteln für Klima-
schutzpersonal in Kommunen – ist zeitlich 
begrenzten Personalstellenförderungen vor-
zuziehen. Bis eine solche Lösung erreicht ist, 

können letztere die Handlungsfähigkeit von 
Kommunen im Klimaschutz erhöhen.

3.1.3. Kommunales�Energiemanagement
Kommunales Energiemanagement (KEM) 
dient der Erschließung des nicht- und 
geringinvestiven Energiesparpotenzials in 
kommunalen Liegenschaften. Erfahrungs-
gemäß wird durch KEM 10 bis 20 % des 
Energieverbrauchs eingespart, kombiniert 
mit Nutzersensibilisierung bis zu 30 %. Die 
Energiekosteneinsparung beträgt i. d. R. 
etwa das Dreifache der Personalkosten. Die 
Energieagenturen Baden-Württembergs, 
Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens 
haben gemeinsam Kom.EMS entwickelt, ein 
digitales Werkzeug für den Aufbau und die 
Verstetigung eines Energiemanagement-
Systems für die kommunale Verwaltung.

Der KEA-BW ist von 178 Kommunen im Land 
bekannt, dass sie systematisches KEM 
betreiben oder auf dem Weg dahin sind. 
Es handelt sich um ~15 % der Städte und 
Gemeinden (166), sowie ~34 % der Land-
kreise (12). Sie sind entweder mit Kom.EMS 
zertifiziert, im Prozess dahin oder haben eine 
KEM-Förderung abgerufen (Abbildung 10 
im Anhang). Nur ~7 % der Kommunen mit 
weniger als 5.000 Einwohnenden gehören 
dazu, in den weiteren Größenklassen sind es 
zwischen 21 % und 35 % [44].

Seit Oktober 2020 sind Kommunen ver-
pflichtet, ihre Energieverbräuche zu erfassen 
und dem Land zu melden. Dies ist in § 18 
des Klimaschutz- und Klimawandelanpas-
sungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG 
BW) geregelt. Daher werden sie § 18-Daten 
genannt. Diese haben zum Stichtag des 
30.06.2024 548 Kommunen (~48 %) gelie-
fert. Im Jahr 2023 waren es ~57 %. Mit den 
Nachreichungen bis zum 09.11.2024 waren 
es ~65 % (Tabelle 1 im Anhang) [44].
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Bewertung und Handlungsempfehlungen
In Bezug auf die Verbreitung von syste-
matischem KEM herrscht bei Kommunen 
aller Größen Verbesserungsbedarf. Denn es 
ist ein grundlegendes Werkzeug des kom-
munalen Klimaschutzes sowie für dessen 
Monitoring und spart Kosten ein. Daher wird 
empfohlen, dass sich das Land beim Bund 
für die Wiederaufnahme der Förderung von 
KEM-Personalstellen in der Kommunal-
richtlinie einsetzt. Alternativ könnte das 
Land insbesondere in kleinen Kommunen 
selbst Personalaufbau anregen, bis eine 
bundesweite Lösung gefunden ist. Das 
Personal könnte auch weitere Aufgaben zur 
Erreichung einer klimaneutralen Kommunal-
verwaltung übernehmen. Eine zentrale An-
siedlung beim Landkreis ist möglich. In der 
aktuellen UBA-Kommunalumfrage ist mehr 
Personal die dritthäufigste Forderung [45]. 
Durch die Energy Efficiency Directive (EED) 
der EU, das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) 
des Bundes und die anstehende Umsetzung 
in Landesrecht zeichnen sich neue Pflichten 
für Kommunen ab. Daher sollten Kommunen 
verstärkt auf Einsparpotenziale durch KEM 
hingewiesen werden.

In Bezug auf die § 18-Daten lassen sich 
Verbesserungen über die vergangenen 
Jahre feststellen. Jedoch bleibt der Anteil 
der Kommunen hoch, die keine fristgerechte 
Meldung abgegeben haben (~52 % in 2024). 
Ein positiver Anreiz ist es, Klimaschutz-Plus 
attraktiv fortzuführen, da die Erfüllung von 
§ 18 KlimaG-BW eine Fördervoraussetzung 
für das Programm darstellt. Wichtig ist 
zudem, den Kommunen die Meldung mög-
lichst einfach zu machen und dabei auch die 
weiteren Meldepflichten mitzudenken, die 
sich aus der Umsetzung der EED in Bundes- 
und Landesrecht ergeben. Hierzu wäre es 
wünschenswert, eine niederschwellige und 
nutzungsfreundliche Möglichkeit für alle Da-
tenmeldungen zu Energie und Klimaschutz 
einzuführen. Eine weitere Erleichterung für 

Kommunen wäre es, wenn sie an dieser Stel-
le auch weitere Daten freiwillig einstellen und 
abrufen können, um z. B. die Erstellung von 
CO2-Bilanzen zu vereinfachen. Sollten solche 
Erleichterungen nicht zum gewünschten 
Erfolg führen, könnte die Datenbereitstellung 
auch über weitere Anreize angeregt werden.

Über die Meldung der § 18-Daten haben 
~70 % der Kommunen schon gewisse Er-
fahrungen mit KEM, auf denen sich aufbau-
en lässt. Da die Erfassung der Daten auf der 
Plattform des Prozesswerkzeugs Kom.EMS 
erfolgt, sollten Kommunen direkt mit der 
Einführung beginnen können. Trotz z. T. auf-
fälliger Verbräuche folgen noch zu wenige 
Kommunen dieser Logik. Die KEA-BW emp-
fiehlt allen Kommunen systematisches KEM 
zu betreiben. Vorteilhaft wäre eine gesetz-
liche Verankerung insbesondere für größere 
Kommunen oder eine Förderung.

3.1.4. Kommunale�Liegenschaften
Gebäude klimaneutral zu machen, ist eine 
zentrale Herausforderung für Kommunen. 
Dafür müssen Gebäude effizient saniert, 
Heizungen auf EE umgestellt und Suffizienz-
maßnahmen ergriffen werden. Letzteres 
bedeutet z. B. keine übermäßig großen 
Liegenschaften zu unterhalten. Wenn neu 
gebaut wird, sollten die Gebäude möglichst 
energieeffizient sein.

Die Bundesprogramme IKK/IKU – Energie-
effizient Bauen und Sanieren (217-220) för-
derten kommunale Nichtwohngebäude. Von 
2012 bis zum Programmende 2021 wurden 
im Land 647 Bewilligungen über ~1,2 Mrd. € 
erteilt [32].

Seit Mitte 2021 bestehen die Programme  
BEG Kommunen Kredit/Zuschuss (264/464). 
Sie fördern Sanierungen von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden zu Effizienzhäusern 
oder -gebäuden. Bis zum Start des Pro-
gramms Klimafreundlicher Neubau war auch 
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dieser integriert. In den Programmen 264 
und 464 wurden von 2021 bis 2023 im Land 
330 Bewilligungen über ~349 Mio. € erteilt. 
Die Neubauförderung erfolgt seit 2023 sepa-
rat im Programm Klimafreundlicher Neubau 
Kommunen (498, 499). Im Jahr 2023 wur-
den ~60 Vorhaben über ~19 Mio. € im Land 
gefördert. Abbildung 2 zeigt die Nutzung der 
Programme 264, 464, 498 und 499 in Rela-
tion zum Bevölkerungsanteil verglichen mit 
anderen Bundesländern für die Jahre 2021 
bis 2023 [32].

Zum Programmteil BEG-Einzelmaßnah-
men – 5.1 Gebäudehülle liegen vom BAFA 
nur Daten für Nichtwohngebäude vor: Von 
2021 bis 2023 wurden 336 Anträge über 
~24,4 Mio. € an Kommunen im Land bewil-
ligt, Tendenz steigend [38].

Von 2012 bis 2021 wurden jährlich ~65 
Anträge über ~118 Mio. € in den IKK/
IKU-Programmen bewilligt. Werden alle 
aufgelisteten, seit Mitte 2021 bestehen-
den, Förderprogramme addiert (ohne BEG-
Einzelmaßnahmen an Wohngebäuden), 
wurden pro Jahr ~242 Bewilligungen über 
~131 Mio. € erteilt [32, 38].

Der Programmteil Nachhaltige, energie-
effiziente Sanierung des Landesförder-
programms Klimaschutz-Plus ergänzt die 
Schulsanierungsprogramme des Kultusmi-
nisteriums um eine Energieeffizienzkompo-
nente. Von 2018 bis 2023 wurden 60 An-
träge über ~19,9 Mio. € bewilligt, 24 davon 
nach KfW-55-Standard und 36 nach KfW-70. 
Fast 265.000 m² Schulgebäudefläche wurde 
energetisch saniert. Die Bewilligungszahlen 
gingen mit der Zeit zurück [30].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Seit 2012 wurden in den aufgeführten 
Bundesförderprogrammen ~2.750 Bewilli-
gungen für Neubau oder Sanierung erteilt. 
Relativ zum Bevölkerungsanteil haben die 
Kommunen im Land sie intensiv genutzt. 
Dies gilt es fortzuführen. Das Netzwerk zur 
Förderberatung für Kommunen sollte weiter 
gestärkt werden (siehe z. B. Kapitel 4.2). 
Unstrittig ist, dass großer Handlungsbedarf 
besteht, damit Kommunen das Klimaschutz-
ziel des Landes erreichen und im Bereich 
energetische Sanierung flächendeckend als 
Vorbilder gelten können.

Abbildung 2: KfW-Programm BEG Kommunen (264/464 zusammengefasst) 2021 bis 2023 (im Jahr 2023 KfW-Programm 
Klimafreundlicher Neubau addiert): Entwicklung der Bewilligungen pro Mio. Einwohnenden in Baden-Württemberg und den 
übrigen Bundesländern (Darstellung KEA-BW nach [32])

0
2021

Baden-Württemberg Übrige Länder

10

15

11
10

5
4

2022 2023

2

4

6

8

12

10

14

16 Anzahl der Bewilligungen pro Mio. Einwohnenden



Kurzbericht kommunaler Klimaschutz 2025  |  23

Alle Förderprogramme des kommunalen 
Hochbaus sollten ambitionierte energetische 
Standards enthalten (Climate Mainstrea-
ming). Dies verringert den Verwaltungs-
aufwand und verankert Klimaschutz als 
ressortübergreifendes Thema. Im Landes-
programm Klimaschutz-Plus könnte eine 
Rucksackförderung die Wirkung der Bun-
desprogramme für klimaneutrale kommuna-
le Gebäude verstärken. Die Bedingungen der 
Bundesförderung für EE-basierte Heizungen 
sind attraktiver als die für energetische 
Sanierungen der Gebäudehülle. Daher sollte 
das Land vor allem letztere für Kommunen 
fördern. Denn den großen Investitionsbedarf 
können Bund, Länder und Kommunen nur 
gemeinsam stemmen. Es sollte genug Geld 
hinterlegt sein, um nicht nur die verwaltungs-
starken Kommunen zu fördern. Schließlich 
müssen alle Kommunen klimaneutral wer-
den. Die langfristige Finanzierung könnte 
mithilfe einer (Pflicht-/) Gemeinschaftsauf-
gabe im Grundgesetz (siehe Kapitel 4.1), 
eines Klimafonds oder einer landeseigenen 
Investitionsgesellschaft bzw. vergleichbaren 
Modellen 4 [46] (s. dazu: [47], [48]) erfolgen. Der 
von Baden-Württemberg mit angestoßene 
Diskussionsprozess in der Umweltminister-
konferenz zur Finanzierung kommunaler 
Klimaaufgaben sollte genutzt werden, um 
erfolgsversprechende Ansätze zu identifizie-
ren und die Rahmenbedingungen zu klären. 
Mit den so angestoßenen energetischen 
Sanierungen würde sich durch Energieein-
sparungen die Finanzlage der Kommunen 
mittel- bis langfristig verbessern. Zudem 
könnte die Erfüllung der Anforderungen der 
EED proaktiv vorangetrieben werden. Bei der 
Umsetzung sollten die Stärken von Klima-
schutz-Plus bewahrt werden: die unkompli-
zierte Struktur und Antragstellung, sowie die 
zügige Bearbeitung der Anträge. Dies war in 
der aktuellen UBA-Kommunalumfrage die 
häufigste Forderung [45].

4 Z. B. Struktur des Förderprogramms „Gute Schule 2020” des Landes Nordrhein-Westfalen (s. dazu [46])

Wichtig ist auch die Personalsituation in 
Kommunen. Denn energetische Sanierungen 
müssen von Verwaltungspersonal ange-
stoßen und begleitet werden. Daher gilt es, 
Kommunen dabei zu unterstützen und Struk-
turen für eine Stärkung der Personalsituation 
zu schaffen.

Kommunen können durch LED-Straßen-
beleuchtung, sowie Energieeffizienz- und 
Suffizienzmaßnahmen an den eigenen 
Liegenschaften CO2-Emissionen reduzieren. 
Sinnvoll ist, zunächst eine Sanierungsstrate-
gie für alle kommunalen Gebäude zu ent-
wickeln und diese Schritt für Schritt umzu-
setzen. Auch Standards für die Beschaffung 
energieeffizienter Geräte reduzieren die 
CO2-Emissionen. Kommunale Unternehmen 
sollten ebenso ambitionierte Ziele verfolgen. 
Das Land sollte den Kommunen als Vorbild 
dienen, indem es konsequent und zügig auf 
die klimaneutrale Landesverwaltung hin-
arbeitet.

3.1.5. Contracting
Beim Energiespar-Contracting führt ein 
Unternehmen (Contractor) für eine Kommu-
ne Energieeffizienzmaßnahmen durch. Die 
Kommune zahlt dem Contractor für einen 
begrenzten Zeitraum die Energiekosten, die 
vor der Maßnahme anfielen und ggf. einen 
zusätzlichen Baukostenzuschuss. Anschlie-
ßend profitiert die Kommune von geringeren 
Energiekosten und einer erneuerten Anlagen-
technik. Das Kompetenzzentrum Contracting 
der KEA-BW begleitete bisher 56 Contrac-
ting-Projekte mit Einsparkomponente [44]. 
Zudem betreut die KEA-BW ein Beraternetz-
werk Contracting aus derzeit 23 selbständi-
gen und erfahrenen Projektentwickelnden. 
Über Klimaschutz-Plus wurden in den Jahren 
2022 und 2023 15 Contracting-Beratungen 
mit ~709.000 € gefördert [30].
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Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Energiespar-Contracting ist bisher noch 
nicht ausreichend verbreitet. Dabei handelt 
es sich gerade in Zeiten schwieriger Haus-
haltslagen und fehlender personeller Kapazi-
täten um ein vielversprechendes Instrument. 
Kommunen profitieren nicht nur vom Fach-
wissen des Contractors, sie übertragen ihm 
auch die wirtschaftlichen und technischen 
Risiken. Die Nutzung dieses Werkzeugs 
sollte daher vereinfacht werden. Es gilt, res-
sortübergreifend die Bedeutung von Klima-
schutz ins tägliche Handeln zu übersetzen 
und die Wichtigkeit von Energiesparmaß-
nahmen für die langfristige Sanierung von 
Kommunalfinanzen anzuerkennen. Auch 
der Klima-Sachverständigenrat des Landes 
empfiehlt durch rechtliche Vorgaben oder 
Anweisung der Rechtsaufsichtsbehörden, 
die Wirtschaftlichkeit von Klimaschutzmaß-
nahmen stärker in der Genehmigungspraxis 
zu berücksichtigen [10].

3.2  Klimaneutrale Kommune 
(indirekter Einflussbereich)

3.2.1. Regionale�Energieagenturen
Die regionalen Energie- und Klimaschutz-
agenturen (rEA) sind vor Ort die ersten 
Anlaufstellen zum Thema Klimaschutz für 
Kommunen und Privatpersonen. Ende 2023 
gab es erstmals für jeden Landkreis eine rEA, 
dies gilt heute nicht mehr. Die Personalkapa-
zität ist von ~153 Vollzeitäquivalente (VZÄ; 
~5,9 pro rEA) im Jahr 2021 auf ~233 VZÄ 
(~7,3 pro rEA) im Jahr 2023 gestiegen. 
Die rEA sind unterschiedlich stark aufge-
stellt. Die personalstärkste rEA weist 2023 
~40-Mal so viele VZÄ auf, wie die kleinste. 
Acht rEA haben 1,5 VZÄ oder weniger, fünf 
hingegen mehr als 15 VZÄ. Pro 100.000 Ein-
wohnenden sind es ~0,4 bis ~8,9 VZÄ [49].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Die Entwicklungen zur Abdeckung durch 
rEA und deren Personalstärke sind positiv 
zu bewerten. Sie unterstützen die Kommu-
nen im Land maßgeblich bei Klimaschutz-
maßnahmen. Das Portfolio umfasst die 
Erstellung von Konzepten und Strategien bis 
hin zur Unterstützung bei der Umsetzung 
sowie dem Monitoring von Maßnahmen. 
Hierzu greifen die rEA auf Werkzeuge wie 
z. B. Kom.EMS für kommunales Energie-
management, den European Energy Award 
oder die CO2-Bilanzierung zurück. Bei Klima-
schutzinitiativen des Landes nehmen sie 
zentrale Rollen ein, etwa als Beratungsstellen 
für die Wärmeplanung oder im PV-Netz-
werk. In Krisenzeiten ist die Beratung der 
rEA besonders wichtig für Privatpersonen. 
Das zeigen die hohen Beratungszahlen von 
Verbraucherzentralen und rEA im Jahr 2022 
(s. Kapitel 3.2.9). Zudem dürften die rEA zum 
starken Zubau der Dach-PV-Anlagen wesent-
lich beigetragen haben. Damit die jeweilige 
rEA in allen Landkreisen die grundlegenden 
Aufgaben erfüllen kann, ist eine personelle 
Mindestausstattung von 5 VZÄ pro rEA an-
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zustreben. Dazu sollte die rEA-Finanzierung 
verstetigt werden, um Planung und Perso-
nalakquise zu erleichtern. Dies vereinfacht es 
den rEA, langfristige Strukturen zu schaffen, 
um insbesondere kleinere Kommunen bei 
ihren Klimaschutzanstrengungen zu unter-
stützen.

3.2.2. Kommunalrichtlinie
Die Kommunalrichtlinie (KRL) ist das be-
deutendste Bundesförderprogramm für 
strategischen Klimaschutz in Kommunen. 
Zudem werden investive Maßnahmen, 
z. B. zur Sanierung von Beleuchtungs- oder 
Lüftungsanlagen aber auch in den Berei-
chen Verkehr und (Ab-)Wasser sowie Abfall 
bezuschusst. Von 2008 bis 2023 wurden 
4.780 Anträge nach Kommunalrichtlinie 
aus Baden-Württemberg mit einem Förder-
volumen von fast 200 Mio. € bewilligt. Dies 
sind im Vergleich mit den anderen Bundes-
ländern die zweithöchsten absoluten Werte 
und die vierthöchsten relativ zur Anzahl der 
Einwohnenden. Seit 2016 steigen die aus 
dem Land abgerufenen Fördersummen mit 
Ausnahme von 2020 an von ~11,5 Mio. € 
auf über 30 Mio. € im Jahr 2023. Seit 2008 
waren es im Mittel 12,4 Mio. € pro Jahr. Der 
Anteil an der bundesweiten Gesamtsumme 
sinkt seit 2019, von ~20 % auf ~13 % im 
Jahr 2023 (für die Bewilligungen von ~19 % 
auf ~17 %). Ein tieferer Blick zeigt, dass v. a. 
bei den Förderschwerpunkten „Investive 
Maßnahmen in der Abwasserbehandlung”, 
„Klimaschutzkonzepte und Klimaschutz-
management” und „Erstellung einer kommu-
nalen Wärmeplanung” von 2020 bis 2023 in 
anderen Bundesländern im Verhältnis zur 
Gesamtfördersumme mehr Mittel beantragt 
wurden als in Baden-Württemberg [29]. Für 
die kommunale Wärmeplanung haben die 
meisten nicht-verpflichteten Kommunen die 
Landesförderung genutzt [30], die i. d. R. deut-
lich kürzere Bearbeitungszeiten aufweist.

Der investive Teil des Programms wird im 
Land relativ zum Bevölkerungsanteil über-
durchschnittlich genutzt (Rang vier der 
Bundesländer), der strategische Teil leicht 
unterdurchschnittlich (Rang zehn). Der Trend 
für letzteren zeigt aber klar nach oben. Die 
jährlichen Mittelwerte von 48 Bewilligun-
gen und ~3,3 Mio. € Fördermitteln wurden 
im Jahr 2023 mit 110 Bewilligungen und 
~13,2 Mio. € vielfach übertroffen. Große 
Teile der Fördermittel für strategische Aktivi-
täten entfallen auf die Maßnahmen zu Klima-
schutzkonzepten und -management. Auch 
die Zahlen für investive Vorhaben steigen. 
Die Mittelwerte seit 2008 liegen bei 251 Be-
willigungen und ~9 Mio. €, 2023 waren es 
323 Bewilligungen über ~17 Mio. €. Über die 
Hälfte der Mittel entfällt auf Klimaschutz-
technologien bei der Stromnutzung. Aus 
~81 % der Städte und Gemeinden im Land 
wurden bereits Mittel aus der KRL abgerufen, 
auch unter den Gemeinden mit weniger als 
5.000 Einwohnenden sind es noch ~70 % [29].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Die KRL ist ein wichtiges Förderprogramm 
für den kommunalen Klimaschutz und wird 
im Land stark nachgefragt. Allerdings ist der 
bürokratische Aufwand für Antragstellende 
zu groß und die Bearbeitungszeiten sind zu 
lang. Das Land sollte sich also weiterhin für 
eine schnellere Bearbeitung und einfachere 
Antragsstellung einsetzen. Zum 01.11.2024 
ist eine überarbeitete KRL in Kraft getreten, 
die Vereinfachungen verspricht. Es bleibt 
aber abzuwarten, ob diese auch in der Praxis 
spürbar sein werden. Ebenso sollte das Land 
beim Bund für die Wiedereinführung der 
Förderung von Personalstellen für Ener-
giemanagement (s. Kapitel 3.1.3) und der 
Option des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
werben. Es ist zu begrüßen, dass in der KRL 
Contractoren gleichberechtigt Förderanträ-
ge stellen dürfen. Jedoch existieren immer 
noch Formulierungen, die einer Projektum-
setzung durch Contracting entgegenstehen. 
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Das Land sollte sich dafür einsetzen, dass 
diese beseitigt werden.

Für die noch ausgeprägtere Nutzung des 
Programms wird eine weitere Stärkung der 
rEA empfohlen (s. Kapitel 3.2.1), die bei 
Antragsstellungen unterstützen können. 
Die Bereitstellung von Musteranträgen und 
weiteren standardisierten Hilfen würde die 
Antragsstellung erleichtern und könnte die 
Bearbeitungsdauer reduzieren. Bestehende 
Kanäle der Bewerbung des Programms etwa 
über rEA und KEA-BW sollten weiter gestärkt 
werden.

3.2.3. CO2-Bilanzierung
Ein wichtiges Instrument zur Bestands-
aufnahme und Identifikation von Hand-
lungsbedarfen ist die CO2-Bilanzierung. Als 
Hilfsmittel bietet die KEA-BW Datenpakete 
und das Excel-Tool BICO2BW an, das dem 
BISKO-Standard folgt. Die Bilanzierung wird 
über Klimaschutz-Plus gefördert. Ende 2023 
sind der KEA-BW im Land 654 Kommunen 
(~58 %; 2021: 526) mit einer CO2-Bilanz be-
kannt. Für 567 (darunter alle 35 Landkreise) 
wurde BICO2BW verwendet (Abbildung 11 
im Anhang), für 87 ein anderes Werkzeug [44]. 
Wie bei anderen konzeptionellen Maßnah-
men sind kleinere Kommunen unterreprä-
sentiert.

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Es ist erfreulich, dass immer mehr Kommu-
nen über eine CO2-Bilanz verfügen. Allerdings 
ist es eine grundlegende Maßnahme, die 
mittlerweile schon alle Kommunen ergriffen 
haben sollten. Daher besteht Handlungs-
bedarf. Denn eine Bilanz kann z. B. auch 
die Kommunikation mit Gemeinderat und 
Bevölkerung erleichtern. Es wird empfohlen, 
Landkreise dafür zu fördern, Bilanzen für 
alle Kommunen (unter 5.000 Einwohnenden) 
des Kreises zu erstellen. Aktuell bestehen 
starke regionale Unterschiede: In sechs 
Landkreisen haben 100 % der Kommunen 

eine Bilanz, in anderen sind es 5 oder 11 %. 
Es könnte zudem Verwaltungsaufwand 
reduzieren, wenn Förderanträge gebündelt 
erfolgen. Zudem sollte allen Kommunen des 
Landes eine vereinfachte Startbilanz zur 
Verfügung gestellt werden. Dies ließe sich 
mit einer Ausweitung der Datenbasis (z. B. 
Schornsteinfegerdaten) bei der KEA-BW und 
einer anschließenden Verfeinerung durch 
die rEA umsetzen. Ausführliche Bilanzen 
sollten weiterhin gefördert werden. Da viele 
rEA kleinere Kommunen bei der Bilanzierung 
unterstützen, ist auch in diesem Zusammen-
hang die weitere Stärkung der rEA empfeh-
lenswert.

3.2.4. Konzepte
Eine der umfassendsten strategischen Maß-
nahmen des kommunalen Klimaschutzes 
ist die Erstellung eines integrierten Klima-
schutzkonzepts (iKSK). Es besteht aus einer 
Bestandsaufnahme und einem Plan zur 
Erreichung der Klimaschutzziele. Der KEA-
BW sind 214 iKSK bekannt, die sich auf 33 
Landkreise (~94 %) sowie 403 Städte und 
Gemeinden (~37 %) erstrecken. In letzteren 
leben ~64 % der Bevölkerung. Abbildung 3 
zeigt, welcher Anteil der Kommunen der je-
weiligen Größenklassen ein iKSK aufweisen. 
Vor allem Kommunen unter 10.000 Einwoh-
nenden sind wenig vertreten, solche über 
100.000 mit 100 % [29, 44].

94 Kommunen haben zudem 142 Teilkon-
zepte erstellt. Die meisten befassten sich 
mit Klimaschutz in den eigenen Liegenschaf-
ten, Siedlungsabfalldeponien, Mobilität und 
Wärme.

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Klimaschutzkonzepte sind eine Grundlage 
für systematischen Klimaschutz. Um sie 
noch flächendeckender zu etablieren, sollten 
Landkreise angeregt werden, iKSK mit 
allen kreisangehörigen Kommunen (kleiner 
20.000 EW) gemeinsam zu erstellen oder 
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sie dabei zu unterstützen. Personell könnten 
dies die in der KRL geförderten Klimaschutz-
Koordinatoren übernehmen oder alternative 
Stellen (s. Kapitel 4.2). Allerdings könnte 
die gemeinsame Erstellung dazu führen, 
dass eine eigene Personalförderung für die 
Städte und Gemeinden nach KRL nicht mehr 
möglich ist. Denn derzeit werden Personal-
stellen für die Erstellung eines iKSK vom 
Bund gefördert. Diese Möglichkeit entfällt 
aber, wenn der Landkreis bereits ein iKSK 
für die Stadt oder Gemeinde erstellt hat. Das 
Land sollte sich beim Bund für eine Lösung 
für diese Fälle einsetzen. Alternativ könnten 
die Landkreise angeregt werden, Vereinba-
rungen mit den kreisangehörigen Kommu-
nen zu schließen, dass diese iKSK erstellen. 
Eine weitere Option ist es, eine Förderung 
und Leitlinien für Kommunen einzuführen, 
den kommunalen Wärmeplan in ein (verein-
fachtes) iKSK zu überführen. Eine einfachere 
und schnellere Förderung nach KRL wäre 
hilfreich, genauso wie eine Stärkung der rEA. 
Grundsätzlich gilt es zudem, die Qualität der 
Konzepte sicherzustellen.

3.2.5. Klimaschutzmanagement
Personal im Klimaschutzmanagement 
(KSM) kümmert sich um zahlreiche Belan-
ge des Klimaschutzes in einer Kommune. 
Die Positionierung in der Verwaltung ist 
sehr unterschiedlich und die Aufgaben sind 
vielfältig. Der KEA-BW ist von 214 Städten 
und Gemeinden (~19 %; 2021: 174) und 32 
Landkreisen (~91 %; 2021: 27) bekannt, dass 
sie über Personal im KSM verfügen, teilweise 
gefördert über die KRL, teilweise ohne För-
derung (Abbildung 13 im Anhang). Größere 
Kommunen sind überproportional vertreten. 
Daher leben mit ~6,5 Mio. Personen ~57 % 
der Bevölkerung im Land in einer Stadt oder 
Gemeinde mit KSM [44].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Die steigende Anzahl der KSM in den letzten 
Jahren ist zu begrüßen. Die Kreise haben 
mittlerweile eine gute Abdeckung erreicht, 
Städte und Gemeinden haben noch Verbes-
serungspotenzial. Das Suchen und Halten 
von Personal im KSM wird erschwert durch 
den Fachkräftemangel, die Befristung vieler 
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Abbildung 3: Anteil der Kommunen mit integriertem Klimaschutzkonzept gemäß Kommunalrichtlinie in Baden-Württem-
berg nach Größenklassen (EW-Zahl in Tausend, Darstellung KEA-BW nach [33, 44], Stand 12/2023).
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KSM-Stellen aufgrund der befristeten För-
derung und die oft eher geringe Vergütung. 
Hinzu kommt die schwierige Haushaltslage 
vieler Kommunen und die lange Bearbei-
tungsdauer sowie komplizierte Antragstel-
lung bei der KRL. Dabei nutzen Kommunen 
mit KSM deutlich mehr (Faktor zwei bis fünf) 
Fördermittel aus einer größeren Vielzahl von 
Förderprogrammen. Sie setzen mehr und 
größere Klimaschutzprojekte um und sparen 
damit ein Vielfaches (Faktor drei bis neun) 
an CO2 ein verglichen mit anderen Kommu-
nen [50]. Der Klima-Sachverständigenrat des 
Landes bewertet die Personalsituation im 
kommunalen Klimaschutz insbesondere in 
kleinen Kommunen kritisch [51].

Nach Einschätzung der KEA-BW sollten 
Kommunen mit mehr als 20.000 Einwoh-
nenden über ein eigenes KSM verfügen. 
Diese Kommunen könnten gezielt angespro-
chen werden, z. B. über die KEA-BW, rEA oder 
Landkreise. Für kleinere Kommunen gilt es, 
Lösungen durch Gemeindeverwaltungsver-
bände (GVV), Teilzeitstellen oder über die 
Landkreise zu finden. Dazu sollte die Perso-
nalstellenförderung für Klimaschutzkoordi-
natoren nach Kommunalrichtlinie besonders 
in Landkreisen mit geringer KSM-Quote 
beworben werden (s. zudem Kapitel 4.2).

3.2.6. European�Energy�Award
Der European Energy Award (eea) ist ein um-
setzungsorientiertes Programm für Energie- 
und Klimaschutzpolitik in Kommunen. Die 
Teilnahme wird über Klimaschutz-Plus ge-
fördert. Ende 2023 nahmen 183 Kommunen 
im Land daran teil: 28 Landkreise (~80 %) 
sowie 155 Städte und Gemeinden (~14 %, 
Abbildung 14 im Anhang). Seit 2006 steigen 
die Zahlen in Baden-Württemberg um 13 –15 
Kommunen pro Jahr bis auf eine Stagnation 
von 2015 bis 2018. Im Jahr 2023 kamen 
zwei Kommunen dazu. Die Teilnahmequote 
unter (mittel-)großen Kommunen ist hoch, 
kleinere Kommunen nehmen seltener teil [44].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Der eea ist ein freiwilliges Angebot, das 
~16 % der Kommunen im Land nutzen. 
Damit stellt Baden-Württemberg über 50 % 
der eea-Kommunen Deutschlands. Das zeigt 
zum einen, dass Engagement und Willen 
vorhanden sind. Zum anderen verdeutlicht 
es die Stärken des Instruments für Systema-
tisierung und Qualitätskontrolle des kommu-
nalen Klimaschutzes. Daher wird empfohlen, 
die Landesförderung weiterzuführen, jedoch 
offener zu gestalten.

3.2.7. Leitstern�Energieeffizienz
Der Leitstern Energieeffizienz (LEE) ist ein 
Wettbewerb, der sich an Stadt- und Land-
kreise richtet. Die Teilnahme wurde bis 
30.06.2024 über Klimaschutz-Plus gefördert. 
Die Anzahl der teilnehmenden Kreise steigt 
außer im Jahr 2015 kontinuierlich an. 2024 
wurde mit 42 Kreisen ein neuer Teilnahme-
rekord erreicht (Teilnahmen bis 2022: Ab-
bildung 15 im Anhang) [52].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Das Interesse am LEE ist hoch, was sich in 
der Anzahl der Teilnahmen widerspiegelt. 
Durch den Wettbewerbscharakter entsteht 
ein Ansporn, sich in der Bewertung zu ver-
bessern. Daher wird empfohlen, das Ange-
bot aufrechtzuerhalten. Der LEE ist ein zum 
Monitoring passendes Format, was sich in 
der positiven Resonanz des Teilnehmerkrei-
ses widerspiegelt.

3.2.8. Einstiegsberatung
Für Kommunen fördert die KRL Einstiegs-
beratungen, die grundlegende Handlungs-
optionen im kommunalen Klimaschutz 
aufzeigen. 82 Kommunen wurde diese 
Förderung seit 2013 bewilligt. Es handelt 
sich v. a. um Kommunen unter 20.000 Ein-
wohnenden. In den Jahren 2021 bis 2023 
waren es mit 7, 11 und 12 eher überdurch-
schnittlich viele [29].
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Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Für ein sehr niederschwelliges Angebot han-
delt es sich um geringe Zahlen. Neben dem 
Einsatz für eine Vereinfachung der Förde-
rung könnte sich der Vorschlag eines ande-
ren Titels lohnen (z. B. „Bestandsaufnahme 
und Beratung”). Denn der Begriff „Einstiegbe-
ratung” suggeriert, die Kommune habe sich 
noch gar nicht mit dem Thema befasst. Für 
das Angebot sollte weiterhin über die Multi-
plikatoren geworben werden. Zudem sollte 
die unkomplizierte und kostenlose Initialbe-
ratung bei der KEA-BW erhalten werden.

3.2.9. Energieberatungen
Die Verbraucherzentralen bieten, teilweise in 
Kooperation mit den rEA, Energieberatungen 
an. Die Zahlen steigen seit 2013 mit einem 
klaren Höchststand im Jahr 2022 (s. Abbil-
dung 4). Dieser dürfte mit der Verunsiche-
rung durch den Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine und den damit verbun-
denen Preissteigerungen für fossile Brenn-
stoffe zusammenhängen. Zudem steht die 
Bundesförderung für Energieberatung zur 
Verfügung. Auch hier steigt die Nachfrage, 
zuletzt auf ~32.000 Beratungen für Wohn-
gebäude und ~1.300 für Nichtwohngebäude 
im Land im Jahr 2023. Insbesondere Bera-

tungen für Wohngebäude werden in Baden-
Württemberg relativ zum Bevölkerungsanteil 
stark in Anspruch genommen [53].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Kostenlose oder günstige Energieberatungen 
sind als barrierearmer Einstieg in das Thema 
energetische Sanierung wichtig für die Er-
reichung der Klimaschutzziele. Die Zunahme 
ist daher positiv zu bewerten. Die Angebote 
der Verbraucherzentralen und rEA sollten 
weiter unterstützt werden. Inhaltlich wäre 
die Weiterentwicklung zur Wohnraumbera-
tung anzustreben, um Suffizienzpotenziale 
zu heben. Beispielsweise könnten Umzüge in 
kleinere Wohneinheiten angeregt und Projek-
te zum gemeinschaftlichen Wohnen gestärkt 
werden. Kommunen sollten Energieberatun-
gen unterstützen und für diese werben.

3.2.10. Gebäudesanierung�aus�privater�
Hand
Auf Energieberatungen folgen im besten Fall 
energetische Gebäudesanierungen. Diese 
können über die Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG), sowie die Landes-
programme Kombi-Darlehen Mittelstand/
Wohnen mit Klimaprämie gefördert werden. 
Aus Förderdaten seit 2008 sind der KEA-BW 
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Abbildung 4: Entwicklung der Inanspruchnahme von stationären Beratungen und Energie-Checks (Darstellung KEA-BW 
nach [53], bis 12/2023)
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~385.000 Gebäudesanierungen von Wohn-
gebäuden in Baden-Württemberg bekannt. 
Darunter fallen ~300.000 Sanierungen zum 
Effizienzhaus und ~85.000 Einzelmaßna-
men, von denen auch mehrere an einem Ge-
bäude erfolgt sein könnten [32]. Im Land gibt 
es rund 2,1 Mio. Wohngebäude, die vor dem 
Jahr 2000 erbaut wurden [54]. Seit 2021 sind 
~2.300 Sanierungen von Nichtwohngebäu-
den zum Effizienzgebäude bekannt [32].

Bewertung und Handlungsempfehlungen
Auch ohne Daten zu Einzelmaßnahmen seit 
Mitte 2021 und Sanierungen ohne Förderung 
ist die Größe der Aufgabe eines klimaneut-
ralen Gebäudebestandes bis 2040 zu erken-
nen. Um alle vor dem Jahr 2000 erbauten 
Wohngebäude energetisch zu sanieren, 
müssten die Anstrengungen der letzten 16 
Jahre in den kommenden 16 Jahren vervier-
facht werden. Die einschlägigen Förderpro-
gramme werden im Land relativ zum Bevöl-
kerungsanteil stark genutzt. Das zeigt, dass 
die Kommunikationskanäle wie über rEA, 
Verbraucherzentralen und Zukunft Altbau gut 
funktionieren. Angesichts des großen Hand-
lungsbedarfs sollten diese weiter ausgebaut 
werden. Kommunen können mit Kommu-
nikation unterstützen und indem sie als 
Vorbilder vorangehen. Das von der KEA-BW 
entwickelte Signet „Klimahaus Baden-Würt-
temberg” soll für eine bessere Sichtbarkeit 
guter Energiestandards in der Öffentlichkeit 
sorgen. Zudem können Kommunen Sanie-
rungsgebiete ausweisen.

Große Herausforderungen treffen auch den 
Bereich der Sozialeinrichtungen und somit 
u. a. die ~1.800 Pflegeheime im Land. Ein 
Großteil dieser Einrichtungen ist energetisch 
sanierungsbedürftig. Fast die Hälfte der Pfle-
geheime in Baden-Württemberg versorgen 
weniger als 50 Pflegebedürftige. Alte Ge-
bäude mit geringer Platzzahl sind unattrak-
tiv für Sanierungsmaßnahmen. Aber diese 
Gebäude erzeugen jährlich energiebedingte 

CO2-Emissionen von ~500.000 t. Ebenfalls 
zu erwähnen ist die Eingliederungshilfe mit 
~28.000 Personen in besonderen Wohn-
formen. Hinzu kommen u. a. Werkstätten, 
Turnhallen und Schwimmbäder. In einem 
Gutachten der KEA-BW wurde diese Thema-
tik grundlegend behandelt [55]. Die Träger der 
Einrichtungen sind motiviert, ihre Liegen-
schaften zukunftsfähig aufzustellen, das 
aktuelle Abrechnungssystem verhindert je-
doch die dafür nötigen Investitionen. Darüber 
hinaus fehlt den Einrichtungen oft Personal 
und Knowhow, um Effizienzmaßnahmen zu 
initiieren. Das Land sollte aktiv daran arbei-
ten, Hürden im Bereich Finanzierung und 
Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen in 
Sozialeinrichtungen zu beseitigen.

3.2.11. Neubau�aus�privater�Hand
Zur Förderung von Neubau stehen die Bun-
desprogramme Klimafreundlicher Neubau 
(KFN) zur Verfügung, sowie die Landespro-
gramme Kombi-Darlehen Mittelstand/Woh-
nen mit Klimaprämie. Die KFN-Programme 
für Wohngebäude wurden im Land im Jahr 
2023 relativ zum Bevölkerungsanteil eher 
wenig nachgefragt im Gegenteil zum Vor-
gängerprogramm Energieeffizient Bauen  
und zum KFN-Programm für Nichtwohn-
gebäude [32].

Bewertung�und�Handlungsempfehlungen
Neubauten sind grundsätzlich kritisch zu 
betrachten, da sie verglichen mit Sanierun-
gen auch bei strengen Vorgaben mehr Res-
sourcen verbrauchen, Treibhausgase freiset-
zen und Flächen versiegeln. Die Sanierung 
oder Umnutzung von Gebäuden sowie Suffi-
zienzansätze wie die Aktivierung von Leer-
stand sind dem Neubau aus diesen Gründen 
vorzuziehen. Wenn Neubau unausweichlich 
ist, können Kommunen über städtebauliche 
Verträge nachhaltige Effizienzstandards vor-
schreiben und im Bebauungsplan Vorgaben 
zu Kompaktheit und Gebäudeausrichtungen 
machen.
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4.1  Grundlegendes

Es wird empfohlen, dass das Land sich beim 
Bund für die Einführung einer (Pflicht-/) 
Gemeinschaftsaufgabe kommunaler 
Klimaschutz im Grundgesetz einsetzt. 
Dies fordern unter anderem auch der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund und der 
baden-württembergische Städtetag [56], [57]. 
Das Deutsche Institut für Urbanistik kommt 
in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die 
Maßnahme den kommunalen Klimaschutz 
deutlich stärken würde [58]. Durch die Ein-
führung würde Klimaschutz höhergewertet 
und konsequenterweise zu dem, was er ist: 
eine gemeinschaftliche (Pflicht-) Aufgabe. 
So wäre es möglich, viele Förderprogramme 
einzustellen und kommunalen Klimaschutz 
stärker in die Breite zu tragen. Denn heute 
sind die Anstrengungen der Kommunen für 
Klimaschutz sehr heterogen. Mit Einführung 
der (Pflicht-/) Gemeinschaftsaufgabe müss-
ten sich alle Kommunen damit befassen und 
die Planungssicherheit in Bezug auf Finan-
zen und Personal wäre deutlich erhöht. 
Durch die Verankerung im Grundgesetz wäre 

das Thema geschützt gegenüber politisch 
Entscheidungstragenden, die wissenschaft-
liche Erkenntnisse zum menschengemach-
ten Klimawandel nicht anerkennen. Bei der 
Ausgestaltung sollten Land und Bund den 
Rahmen setzen und interkommunale Zu-
sammenarbeit anregen, ähnlich wie bei der 
kommunalen Wärmeplanung. Zudem gilt es, 
eine ausreichende finanzielle und personelle 
Ausstattung der Kommunen sicherzustellen. 
Da eine entsprechende Verpflichtung Konne-
xität auslöst, stellt sich jedoch die Finanzie-
rung als schwierig dar.

4.2  Personal

Es wird empfohlen, Klimaschutzzentra-
len bei den Landkreisen zu etablieren, die 
Aktivitäten v.a. in Kommunen mit weniger 
als 20.000 EW anregen und koordinieren. Die 
Stellen könnten alternativ bei den rEA ange-
siedelt werden. Sie sollten vielfältige The-
men- und Aufgabenbereiche abdecken wie 
Umsetzung der Wärmepläne, Ausbau Erneu-
erbarer Energien (ggf. unterteilt in Wind und 

4. Übergreifende Empfehlungen
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PV), Klimaschutz im Gebäude (ggf. unterteilt 
in Wohngebäude und Nichtwohngebäude), 
Klimaschutz bei Abfall und Abwasser,  
Nachhaltigkeit und Ernährung sowie klima-
neutrale Kommunalverwaltung. Die Arbeit 
der Klimaschutzzentralen sollte angemessen 
ausgestattet sein sowie stabil und langfristig 
erfolgen. So können vertrauensvolle Bezie-
hungen zu den zu unterstützenden Gemein-
den aufgebaut werden. Eine Übersicht zum 
aktuellen Personal der Landkreise findet sich 
in Abbildung 16 im Anhang.

4.3  Weitere Hilfestellungen – 
insbesondere für kleine Kom-
munen

An vielerlei Stellen im Bericht wurde deut-
lich, dass insbesondere kleine Kommunen 
mehr Unterstützung beim Klimaschutz 
benötigen. Daher wird die Entwicklung eines 
einfach nutzbaren digitalen Werkzeugs für 
den kommunalen Klimaschutz empfohlen, 
das auf die Bedürfnisse kleiner Kommunen 
zugeschnitten ist. Es sollte einen grundle-
genden Überblick über Handlungsfelder und 
-möglichkeiten im kommunalen Klimaschutz 
geben sowie die systematische Umsetzung 
und das Monitoring unterstützen.

4.4  Beratungs- und 
Informationsnetzwerk

In Baden-Württemberg ist ein breites Netz-
werk implementiert, das Informations-
management leistet und zum Klimaschutz 
berät. Institutionen wie die KEA-BW, die rEA, 
Verbraucherzentralen, die regionalen Be-
ratungsstellen für die KWP und Netzwerke 
wie das PV-Netzwerk oder die Personalnetz-
werke für KSM und BKNKV sorgen für Aus-
tausch und Innovation. Diese Netzwerke gilt 
es zu bewahren und weiter auszubauen.
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Die Aufgaben im kommunalen Klimaschutz 
waren von vorneherein sehr umfangreich 
und es gibt auch in Zukunft sehr viel zu tun. 
Das Land arbeitet an einer Änderung des 
Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-
gesetzes, um u. a. das WPG und das EnEfG 
umzusetzen. Dies wird voraussichtlich neue 
Pflichten für Kommunen zur Energieein-
sparung mit sich bringen. Hier gilt es, auch 
Suffizienzansätze als Teil der Lösung mitzu-
denken. Zudem wird das zentrale Landesför-
derprogramm für den kommunalen Klima-
schutz, Klimaschutz-Plus, neu aufgelegt. 
Daraus werden sich neue Impulse ergeben, 
um die großen Herausforderungen anzuge-
hen. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass sich 
die Finanzlage, insbesondere auf kommuna-
ler Ebene, weiter eintrübt. Dabei ist der Be-
darf an Investitionen in kommunalen Klima-
schutz ungebrochen. Es wäre also ein großer 
Fehler jetzt vor Investitionen zurückzuschre-
cken. Denn wenn kommunale Liegenschaf-
ten nicht saniert und Heizungen nicht auf 
EE umgerüstet werden, wird die Finanzlage 
in den Kommunen noch schlechter. Es be-
darf also in naher Zukunft Investitionen, um 

langfristig zu profitieren. Dazu sind neben 
dem Investitionskapital auch strategisches 
Vorgehen, Personal und Expertise vonnöten. 
Unterstützung dürfte hier auch das von der 
KEA-BW und anderen Landesenergieagen-
turen entwickelte Werkzeug Kom.EMS zero 
bieten, das die klimaneutrale Kommunal-
verwaltung anvisiert. Damit Investitionen in 
die Energiewende nicht ins Stocken geraten, 
müssen zudem die Finanzierungsmöglich-
keiten, insbesondere auf kommunaler Ebene, 
deutlich verbessert werden. Dazu gilt es 
auch, sowohl auf Landes- als auch Bundes-
ebene, Maßnahmen zur stärkeren Aktivie-
rung von privatem Kapital für Energiewende-
investitionen umzusetzen.

5. Ausblick 
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7.1  Abbildungen
Abbildung 1: Kommunen mit KEVU (mind. 50 % in kom-
munaler Hand, Zuordnung gemäß Firmensitz; Darstellung 
KEA-BW nach [39, 40], Stand 12/2023)
Abbildung 2: KfW-Programm BEG Kommunen (264/464 
zusammengefasst) 2021 bis 2023 (im Jahr 2023 KfW-Pro-
gramm Klimafreundlicher Neubau addiert): Entwicklung 
der Bewilligungen pro Mio. Einwohnenden in Baden-Würt-
temberg und den übrigen Bundesländern (Darstellung 
KEA-BW nach [32])
Abbildung 3: Anteil der Kommunen mit integriertem 
Klimaschutzkonzept gemäß Kommunalrichtlinie in Baden-
Württemberg nach Größenklassen (EW-Zahl in Tausend, 
Darstellung KEA-BW nach [33, 44], Stand 12/2023). 
Abbildung 4: Entwicklung der Inanspruchnahme von 
stationären Beratungen und Energie-Checks (Darstellung 
KEA-BW nach [53], bis 12/2023) 
Abbildung 5: EEG-Stromerzeugung erneuerbarer Energie-
träger insgesamt 2022 pro Kopf nach Kreisen (Darstellung 
KEA-BW nach [59]) 
Abbildung 6: Mit kommunaler Wärmeplanung befasste 
Städte und Gemeinden (verpflichtet oder freiwillig mit 
bewilligter Förderung, Darstellung KEA-BW nach [29, 30, 44], 
Stand 12/2023) 
Abbildung 7: Fördersummen absolut und pro Einwohnen-
den im KfW-Programm 432; Mittelwert der Jahre 2021–
2023 nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [32]) 
Abbildung 8: Kommunen mit Bürgerenergiegenossen-
schaften (Darstellung KEA-BW nach [41], Stand 12/2023) 
Abbildung 9: Unterstützende Kommunen und Kreise im 
Klimaschutzpakt (Darstellung KEA-BW nach [43], Stand 
12/2023) 
Abbildung 10: Kommunen mit den aufgeführten KEM-Ak-
tivitäten (Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023) 
Abbildung 11: Personalkapazität (ohne freie Mitarbeiten-
de) der regionalen Energieagenturen (Stand 2023) gegen-
über vor zwei Jahren (2021), graue Balken Mittelwerte [49] 
Abbildung 12: Kommunen mit CO2-Bilanz durch BICO2BW 
(Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023) 
Abbildung 13: Städte und Gemeinden bzw. Landkreise 
mit Klimaschutzmanagement gemäß Kommunalrichtlinie 
(Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023) 
Abbildung 14: Am European Energy Award (eea) teilneh-
mende Kommunen (mit jeweiligem Status) (Darstellung 
KEA-BW nach [44], Stand 12/2023) 
Abbildung 15: Am Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz 
teilnehmende Kreise (Darstellung KEA-BW nach [52], Stand 
12/2023) 
Abbildung 16: Personal für Klimaschutzkoordination/Kli-
maschutzmanagement/Klimaneutrale Kommunalverwal-
tung der Kreise (Darstellung KEA-BW nach [29, 30, 44], Stand 
12/2023) 

7.2  Abkürzungen
BAFA  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BEG  Bundesförderung für effiziente Gebäude
BEW  Bundesförderung für effiziente Wärmenetze
BISKO  Bilanzierungs-Systematik Kommunal
BKNKV  Beauftragten für die klimaneutrale Kommunal-

verwaltung
CO2  Kohlenstoffdioxid
eea  European Energy Award
EE  Erneuerbare Energien
EED  Energy Efficiency Directive
EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz
EFRE  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EnEfG  Energieeffizienzgesetz
GVV  Gemeindeverwaltungsverband
ifeu  Institut für Energie- und Umweltforschung 

Heidelberg gGmbH
iKSK  integriertes Klimaschutzkonzept
KEA-BW  KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg GmbH
KEM  Kommunales Energiemanagement
KEVU  Kommunale Energieversorgungsunternehmen
KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau
KFN  Klimafreundlicher Neubau
Kom.EMS  Kommunales Energiemanagement-System
KRL  Kommunalrichtlinie
KSM  Klimaschutzmanagement
KWKG  Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
LEE  Leitstern Energieeffizienz
LUBW  LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden- 

Württemberg
PV  Photovoltaik
rEA  regionale Energie- und Klimaschutzagen-

tur(en)
UBA  Umweltbundesamt
VZÄ  Vollzeitäquivalent
WPG  Wärmeplanungsgesetz
ZSW  Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung Baden-Württemberg

7.3  Einheiten
%  Prozent
a  Jahr
ct  Euro-Cent
€  Euro
EW  Einwohnende
GWh  Gigawattstunde
GWp  Gigawatt Peak
ha  Hektar
km  Kilometer
kW  Kilowatt
kWh  Kilowattstunde
m²  Quadratmeter
Mio.  Millionen
MW  Megawatt
MWh  Megawattstunde
t  Tonne
TWh  Terawattstunde
W  Watt

7. Anhang
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Berichtsjahr Fristgerecht gemeldet Vor Abschluss der Erfassung 
gemeldet

Zum 09.11. nachgemeldet

2020 58 5 % 610 54 % 713 63 %

2021 50 4 % 482 42 % 724 64 %

2022 652 57 % 780 69 % 790 70 %

2023 548 48 % 714 63 % 740 65 %

Tabelle 1: Meldung der §18-Daten der Jahre 2020 bis 2023 [44]

Abbildung 5: EEG-Stromerzeugung erneuerbarer Energieträger insgesamt 2022 pro Kopf nach Kreisen (Darstellung KEA-
BW nach [59])
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Abbildung 6: Mit kommunaler Wärmeplanung befasste Städte und Gemeinden (verpflichtet oder freiwillig mit bewilligter 
Förderung, Darstellung KEA-BW nach [29, 30, 44], Stand 12/2023)
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Abbildung 7: Fördersummen absolut und pro EW im KfW-Programm 432; Mittelwert der Jahre 2021-2023 nach Kreisen 
(Darstellung KEA-BW nach [32])
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Abbildung 8: Kommunen mit Bürgerenergiegenossenschaften (Darstellung KEA-BW nach [41], Stand 12/2023)
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Abbildung 9: Unterstützende Kommunen und Kreise im Klimaschutzpakt (Darstellung KEA-BW nach [43], Stand 12/2023)



Kurzbericht kommunaler Klimaschutz 2025  |  43

Abbildung 10: Kommunen mit den aufgeführten KEM-Aktivitäten (Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023)
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Abbildung 11: Personalkapazität (ohne freie Mitarbeitende) der regionalen Energieagenturen (Stand 2023) gegenüber vor 
zwei Jahren (2021), graue Balken: Mittelwerte [49]
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Abbildung 12: Kommunen mit CO2-Bilanz durch BICO2BW (Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023)
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Abbildung 13: Städte und Gemeinden bzw. Landkreise mit Klimaschutzmanagement gemäß Kommunalrichtlinie  
(Darstellung KEA-BW nach [44], Stand 12/2023)
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Abbildung 14: Am European Energy Award (eea) teilnehmende Kommunen (mit jeweiligem Status) (Darstellung KEA-BW 
nach [44], Stand 12/2023)
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Abbildung 15: Am Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz teilnehmende Kreise (Darstellung KEA-BW nach [52],  
Stand 12/2023)
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Abbildung 16: Personal für Klimaschutzkoordination / Klimaschutzmanagement/Klimaneutrale Kommunalverwaltung der 
Kreise (Darstellung KEA-BW nach [29, 30, 44], Stand 12/2023)
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